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Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,  
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und  
weiterer energierechtlicher Vorschriften 

A. Problem und Ziel 

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Reformen des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG 2017), des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) und 
des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) haben wesentlich dazu beigetragen, dass 
die Energiewende für alle Beteiligten planbarer und kosteneffizierter geworden 
ist. Die erneuerbaren Energien wurden durch die Einführung der verpflichtenden 
Direktvermarktung in den Strommarkt integriert. Durch die weitgehende Umstel-
lung der Förderung auf Ausschreibungen konnten die Kosten für neue Wind-, So-
lar- und KWK-Anlagen deutlich gesenkt werden.  

Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende und Klimaschutzpolitik 
ist ein weiterer zielstrebiger, effizienter, netzsynchroner und zunehmend markt-
orientierter Ausbau der erneuerbaren Energien. Schon im Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD war vorgesehen, Sonderausschreibungen durchzufüh-
ren, um einen zusätzlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leis-
ten. Je nach konkreter Umsetzung der Projekte werden diese bereits für das Kli-
maschutzziel in 2020 oder in den Folgejahren wirksam. 

Daneben sollen durch Innovationsausschreibungen neue Preisgestaltungsmecha-
nismen und Ausschreibungsverfahren erprobt werden, die zu mehr Wettbewerb 
und mehr Netz- und Systemdienlichkeit führen. Die Bundesregierung wird bereits 
in 2019 eine erste Evaluierung vorsehen, um zu prüfen, ob einzelne getestete Ele-
mente in das reguläre Ausschreibungsdesign übernommen werden können. Bei 
einer positiven Bilanz sollen die Innovationsausschreibungsmengen ab 2021 ver-
dreifacht werden. 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist ein wichtiger Baustein der Energiewende 
im Strom- und Wärmesektor. Damit das so bleibt, soll die KWK weiterentwickelt 
und umfassend modernisiert werden, so dass sie im Rahmen der Energiewende 
eine Zukunft hat. Bereits zuvor sind allerdings zeitkritische Anpassungen der För-
derung aufgrund des EU-Beihilferechts notwendig, denn es verbietet die Überför-
derung von Anlagen. 

Die Europäische Kommission hat am 7. Februar 2018 die deutsche Kapazitätsre-
serve beihilferechtlich genehmigt. Diese Genehmigung macht Änderungen im 
EnWG erforderlich.  
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Es wird eine Übergangsregelung für Stromerzeugungsanlagen geschaffen, die 
nach den bisherigen technischen Anschlussbedingungen geplant wurden und nach 
der Verordnung (EU) 2016/631 auf neue technische Standards umgerüstet werden 
müssten. Durch die Übergangsregelung werden Nachrüstungen vermieden, die 
zur Systemstabilität nicht erforderlich sind.  

Darüber hinaus werden im EnWG die Regelungen zum Netzanschluss an das 
L-Gasnetz angepasst, um die notwendige Umstellung der Versorgung von L- auf 
H-Gas zu unterstützen. Dies ist erforderlich, weil L-Gas nur noch begrenzt zur 
Verfügung steht. 

Im Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) und im Seeanlagengesetz (See-
AnlG) werden sowohl planungs- als auch zulassungsrechtliche Änderungen vor-
genommen, um auch die Errichtung von Windenergieanlagen auf See, die nicht 
an das Netz angeschlossen sind, zu ermöglichen. 

B. Lösung 

Im EEG 2017 werden die Sonderausschreibungen durchgeführt. Insgesamt sollen 
bis 2021 je 4 Gigawatt Solaranlagen und Windenergieanlagen an Land zusätzlich 
ausgeschrieben werden. Um den Wettbewerb zu erhöhen, sollen die Ausschrei-
bungsmengen von 1 Gigawatt in 2019 über 1,4 Gigawatt in 2020 auf 1,6 Gigawatt 
in 2021 anwachsen. Die Sonderausschreibungen werden nicht auf den bestehen-
den 52-Gigawatt-Deckel für Solaranlagen angerechnet. 

Ebenfalls im EEG 2017 wird die Verordnungsermächtigung für Innovationsaus-
schreibungen angepasst. Die Verordnung erlässt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie mit Zustimmung des Bundestages. Im Rahmen der Innovati-
onsausschreibungen sollen nunmehr im Jahr 2019 250 Megawatt, im Jahr 2020 
400 Megawatt und im Jahr 2021 500 Megawatt ausgeschrieben werden. Die Men-
gen werden von den regulären Ausschreibungsmengen für Windenergieanlagen 
an Land und Solaranlagen abgezogen und dienen als Testfeld für mehr Wettbe-
werb und mehr Netz- und Systemdienlichkeit.  

Im EEG 2017 werden daneben die Regelungen für die teilweise Befreiung von 
neuen KWK-Anlagen von der EEG-Umlage an die beihilferechtlichen Vorgaben 
der Europäischen Kommission angepasst. Die bis Ende des Jahres 2017 geltende 
reduzierte EEG-Umlage für neue KWK-Anlagen, die der Eigenversorgung die-
nen, führt nach den Maßstäben des EU-Beihilferechts zu einer Überförderung bei 
einigen Anlagentypen. Deshalb wird die entsprechende Regelung angepasst. 
Auch die gesetzlich bestimmte Vergütung für größere Solaranlagen wird wegen 
einer bestehenden Überförderung aus beihilferechtlichen Gründen abgesenkt. 
Schließlich werden im Bereich der Weiterleitung von Strom Schätzungsmöglich-
keiten eingeführt, um den Erfüllungsaufwand zu verringern.  

Im KWKG wird die Förderung von KWK-Bestandsanlagen entsprechend dem 
Ergebnis der Evaluierung nach § 34 Absatz 1 KWKG abgesenkt. Die Evaluierung 
der Fördersätze hat gezeigt, dass große KWK-Bestandsanlagen insbesondere auf-
grund der deutlich niedrigeren Gaspreise überfördert sind. Durch die Absenkung 
der Fördersätze wird die Überförderung behoben. Daneben erfolgen einige redak-
tionelle Korrekturen und Klarstellungen. Insbesondere wird der Anwendungsbe-
reich der Bestandsanlagenförderung klarer gefasst und wird so der beihilferecht-
liche Genehmigungsbeschluss der Europäischen Kommission umgesetzt. Es er-
folgen darüber hinaus punktuelle Änderungen, um großen KWK-Anlagen in 
Dampfsammelschienenschaltung auch nach der Umstellung des Anlagenbegriffs 
durch das KWKG 2016 Modernisierungen zu ermöglichen. 
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Im EnWG werden die bislang unterschiedlichen Regime, nach denen die Netzbe-
treiber im Falle von Netzengpässen auf Erneuerbare-Energien- und KWK-Anla-
gen einerseits (sog. Einspeisemanagement) und konventionelle Kraftwerke ande-
rerseits (sog. Redispatch) zugreifen, zu einem einheitlichen Regime zusammen-
geführt. Damit wird die Netzführung optimiert und Kosten für die Behebung von 
Netzengpässen werden gesenkt.  

Im EnWG werden darüber hinaus die beihilferechtlichen Vorgaben der Europäi-
schen Kommission für die Ausschreibung einer Kapazitätsreserve umgesetzt und 
werden die Netzanschlussregelungen für L-Gas geändert. Daneben wird eine 
Übergangsfrist für Stromerzeugungsanlagen geschaffen, die nach den bisherigen 
technischen Anschlussbedingungen geplant wurden und nach der Verordnung 
(EU) 2016/631 auf neue technische Standards umgerüstet werden müssten. Nach 
der Übergangsreglung können auch Anlagen, die nach dem 17. Mai 2018 gekauft 
wurden, nach den bisherigen technischen Anschlussregeln angeschlossen werden 
und müssen nicht nachgerüstet werden. 

Im WindSeeG und im SeeAnlG wird ein konsistenter Rahmen für Energiegewin-
nungskonzepte auf See geschaffen, die nicht an das Netz angeschlossen werden. 
Diese Entwicklung wird planungsrechtlich so gesteuert, dass sie im Einklang mit 
den Zielen für an das Netz angeschlossene Windenergie auf See steht. 

C. Alternativen 

Keine. Das Gesetz ist erforderlich, um die Klimaschutzziele zu erreichen, auf die 
Preisentwicklung in den Ausschreibungen zu reagieren und um das EEG 2017, 
das KWKG und das EnWG an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts an-
zupassen.  

Auch zu den Änderungen in den §§ 17 und 18 EnWG zum Anschluss an ein 
L-Gasnetz ist kein gleich geeignetes milderes Mittel ersichtlich. Es bedarf sofor-
tiger Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Durch eine 
Härtefallklausel bei Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit eines H-Gasanschlusses 
bleibt auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Unmittelbare Kosten können sich für die öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, 
Kommunen) dadurch ergeben, dass sich das Gesetz durch verschiedene Maßnah-
men auf die Höhe der EEG-Umlage und der KWK-Umlage auswirkt, die in der 
Regel über den Strompreis an die öffentlichen Haushalte als Stromverbraucher 
weitergegeben werden.  

Abgesehen von dem in Abschnitt E dargestellten Erfüllungsaufwand entstehen 
durch das Gesetz weder für den Bund noch für die Länder oder Kommunen finan-
zielle Belastungen. 

E. Erfüllungsaufwand 

Aus dem vorliegenden Entwurf ergibt sich nach einer Ex-ante-Abschätzung kein 
zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirt-
schaft. Der Erfüllungsaufwand der Verwaltung ist in Abschnitt E.3 dargestellt.  
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E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger ergibt sich kein unmittelbarer Erfüllungsaufwand. 
Durch die Einschränkung der Anschlusspflicht an ein L-Gasversorgungsnetz sind 
sie zwar ggf. gezwungen, sich entweder an ein H-Gasversorgungsnetz anzuschlie-
ßen oder ihren Wärme- und Warmwasserbedarf anderweitig (z. B. durch alterna-
tive Heizsysteme) zu decken. Soweit ihnen dadurch Mehrkosten entstehen, han-
delt es sich jedoch um mittelbare Kosten, die nicht in die Darstellung des Erfül-
lungsaufwandes einfließen. 

Der Entwurf enthält keine neuen Informationspflichten für Bürgerinnen und Bür-
ger. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Die zusätzlichen Ausschreibungen führen zu einem neuen Erfüllungsaufwand für 
die Wirtschaft in Höhe von 1.191.813 Euro im Durchschnitt der nächsten drei 
Jahre. Darin enthalten sind Bürokratiekosten aus Informationspflichten i. H. v. rd. 
6.464 Euro pro Jahr. Der Aufwand besteht maßgeblich in den zusätzlich von den 
Bietern bereitzustellenden Sicherheitsleistungen für die Gebote in Höhe von ins-
gesamt 761.274 Euro.  

Im Sinne der „One in one out“-Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Er-
füllungsaufwand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von 1,2 
Mio. Euro dar. Diese Belastung soll durch Entlastungen an anderer Stelle im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ausgeglichen 
werden. 

Kleine und mittlere Unternehmen werden durch das Gesetz nicht in besonderem 
Maße belastet. Vielmehr stellt die Einführung von Schätzungsmöglichkeiten bei 
der Weiterleitung von Strom durch privilegierte Umlagenzahler (insb. Eigenver-
sorger und stromintensive Industrie) mit dem neuen § 62a EEG 2017 sowie den 
korrespondierenden Regelungen im EnWG, im KWKG und in der Stromnetzent-
geltverordnung (StromNEV) eine erhebliche Vereinfachung gegenüber der frühe-
ren Rechtslage dar. Danach waren die Strommengen in jedem Fall messtechnisch 
abzugrenzen, was nicht nur das Vorhalten entsprechender Messeinrichtungen er-
forderte, sondern auch deren Betrieb, Ablesung und Zählwertübermittlung. In vie-
len Fällen kann nach der Neuregelung nunmehr eine Messung durch eine Schät-
zung ersetzt werden. Da die bisherigen Messerfordernisse nie Gegenstand einer 
Abschätzung beim Erfüllungsaufwand waren, sinkt der gemessene Erfüllungsauf-
wand durch die Änderungen allerdings nicht. 

Betreiber von L-Gasversorgungsnetzen werden mit gewissen Einschränkungen 
von der Anschlusspflicht entbunden. Bei den Mehrkosten, die Unternehmen 
dadurch erwachsen, dass sie sich an das H-Gasversorgungsnetz anschließen müs-
sen, handelt es sich um mittelbare Kosten, die nicht in die Darstellung des Erfül-
lungsaufwandes einfließen. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der zusätzliche Verwaltungsaufwand des Bundes für die Anpassung des Aus-
schreibungsverfahrens und der Vollzugsaufwand für die Gebührenerhebung ent-
stehen im Wesentlichen bei der Bundesnetzagentur als ausschreibende Stelle. Für 
die Länder und Kommunen entsteht kein weiterer Verwaltungsaufwand. Die 
durchschnittlichen jährlichen Kosten der Bundesnetzagentur für die kommenden 
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drei Jahre wurden wie folgt abgeschätzt: Personalkosten von rd. 410.422 Euro, 
pauschale Sachmittelkosten von 107.430 Euro und Gemeinkosten von 155.356 
Euro.  

Der Bundeshaushalt soll grundsätzlich durch die entstehenden Mehrkosten (Per-
sonal- und Sachmittelkosten) nicht belastet werden. Sollten die geplanten Gebüh-
ren die Mehrbelastungen nicht vollständig abdecken, soll der etwaige Mehrbedarf 
an Sach- und Personalmitteln finanziell und stellenmäßig im Einzelplan des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie ausgeglichen werden. 

Durch die Änderung der §§ 17, 18 EnWG entsteht für die Verwaltung kein mess-
barer zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Das Bestehen der Anschlusspflichten nach 
den §§ 17, 18 EnWG kann zwar nicht nur durch ordentliche Gerichte überprüft 
und ggf. durchgesetzt werden, sondern auch durch die Regulierungsbehörden in 
Verfahren primär nach den §§ 30 und 31 EnWG. Ob die Einfügung eines weiteren 
Ablehnungsgrundes der Netzbetreiber zu zusätzlichen Verwaltungsverfahren der 
Regulierungsbehörden führen wird, ist aber nicht prognostizierbar. Geringer zu-
sätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht für die Regulierungsbehörde durch die 
Schaffung einer weiteren Festlegungskompetenz in § 13j EnWG.  

Es entsteht zusätzlicher Verwaltungsaufwand beim Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH) als Planfeststellungsbehörde im Bereich der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone. Dem BSH entsteht auch dadurch Mehraufwand, dass der 
Aufgabenbereich des Flächenentwicklungsplans um die Festlegungen für beson-
dere Energiegewinnungsbereiche erweitert wird. Der Flächenentwicklungsplan 
kann sonstige Energiegewinnungsbereiche mit dem Ziel der praktischen Erpro-
bung und Umsetzung von innovativen Konzepten für nicht an das Netz ange-
schlossene Energiegewinnung festlegen. Die Prüfung von diesen innovativen 
Konzepten, wie etwa für die Gewinnung von Wasserstoff auf See, und die Fest-
legung solcher Bereiche sind sehr aufwändig.  

Des Weiteren ist auch für diese besonderen Energiegewinnungsbereiche eine stra-
tegische Umweltprüfung durchzuführen.  

Für den Bund entsteht ein größerer Erfüllungsaufwand, da mit zusätzlichen Ver-
fahren für Wasserstoffanlagen zu rechnen ist, die erhebliche Ressourcen binden 
können. Der hohe Aufwand ergibt sich zudem insbesondere aus der Prüfintensität 
für neuartige Technologie, da nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden 
kann. Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung wird mit neuen Fragestellungen zu 
rechnen sein. Auch beim Thema Sicherheit der Wasserstoffanlage ist mit großem 
Prüfaufwand zu rechnen. 

Auf der anderen Seite führt die Einführung des § 75 Absatz 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) in § 5 SeeAnlG zu einer leichten Verringerung des 
Erfüllungsaufwandes, da diese zwingende Regelung kein Verlängerungsverfah-
ren hinsichtlich der Baubeginnsfristen vorsieht und zudem die Notwendigkeit des 
Widerrufs des Planfeststellungsbeschlusses bei mangelnder Verwirklichung des 
Vorhabens entfällt.  

Bei der Bundesnetzagentur entsteht darüber hinaus zusätzlicher Verwaltungsauf-
wand aufgrund der neuen Festlegungskompetenzen im Redispatch. Der zusätzli-
che Personalbedarf wird auf acht Stellen geschätzt. Die Stellen werden überwie-
gend im höheren Dienst benötigt, da die Festlegungen sehr hohe Ansprüche in 
juristischer, ökonomischer und technischer Hinsicht stellen (fünf im höheren 
Dienst, 1,7 im gehobenen Dienst und ca. 1,3 im mittleren Dienst). Insgesamt führt 
dies zu zusätzlichen Personalkosten in Höhe von ca. 1.130.000 Euro. 
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Der Personalbedarf ist damit zu begründen, dass die Festlegungen unter Einbin-
dung einer Vielzahl von Marktakteuren erfolgen müssen und eine komplexe Er-
mittlungstätigkeit für die Festlegungen erfolgen muss. Dies muss durch zusätzli-
che Stellen abgedeckt werden. 

Nach erster grober Abschätzung wird der insgesamt beim BSH durch die zu er-
wartenden zusätzlichen Planfeststellungsverfahren bedingte personelle Mehrauf-
wand veranschlagt mit drei Stellen.  

Hinsichtlich der Änderungen im Aufgabenbereich Flächenentwicklungsplan wird 
der Bedarf auf vier Stellen geschätzt. 

Insgesamt entstehen beim BSH damit geschätzte Gesamtkosten von 721.165 Euro 
pro Jahr. 

Der zusätzliche Erfüllungsaufwand muss noch im Einzelnen verifiziert werden. 
Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 
jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. 

Im Übrigen entsteht durch das Gesetz kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die 
Verwaltung. 

F. Weitere Kosten 

Mit dem vorliegenden Entwurf werden die Förderzahlungen für KWK-Bestands-
anlagen mit einer elektrischen KWK-Leistung von mehr als 50 Megawatt abge-
senkt. Die sich daraus ergebende Gesamtersparnis bis zum Ende der KWK-Be-
standsanlagenförderung wird auf etwa 150 Millionen Euro geschätzt. Die Aus-
wirkungen auf das Preisniveau im Großhandel und für Verbraucher sind insge-
samt gering.  

Durch die Änderungen in den §§ 17 und 18 EnWG können sich Verbraucherinnen 
und Verbraucher nicht länger an ein L-Gasversorgungsnetz anschließen. Sie müs-
sen ihren Wärme- und Warmwasserbedarf im Grundsatz künftig durch den An-
schluss an ein H-Gasversorgungsnetz decken, sofern sie sich nicht für gänzlich 
andere technische Maßnahmen entscheiden (z. B. alternative Heizsysteme). Um 
in besonderen Härtefällen die Verhältnismäßigkeit zu wahren, gilt dies jedoch 
nicht, wenn Verbraucherinnen und Verbrauchern der Anschluss an ein H-Gasver-
sorgungsnetz unmöglich oder unzumutbar ist. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 26. November 2018 

DIE BUNDESKANZLERIN

An den  

Präsidenten des 

Deutschen Bundestages 

Herrn Dr. Wolfgang Schäuble 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und  
weiterer energierechtlicher Vorschriften 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG 

ist als Anlage 2 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 972. Sitzung am 23. November 2018 gemäß Artikel 76 

Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 

ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

wird nachgereicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,  
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und  

weiterer energierechtlicher Vorschriften 

Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist gleich lautend 
mit der Bundestagsdrucksache 19/5523. 

Anlage 1 

juris Lex QS
01062024 ()



Drucksache 19/6008 – 10 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Absatz 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des  

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und  

weiterer energierechtlicher Vorschriften (NKR-Nr. 4456, BMWi) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 

geprüft. 

I. Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger Keine Auswirkungen

Wirtschaft 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 1,2 Mio. Euro

davon aus Informationspflichten: rund 6.464 Euro 

Verwaltung (Bund) 

Jährlicher Erfüllungsaufwand rund 2,5 Mio. Euro

‘One in one out’-Regelung Im Sinne der ‚One in one out‘-Regel der Bundes-
regierung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand 
der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein 
„In“ von 1,2 Mio. Euro. Diese Belastung soll 
durch Entlastungen an anderer Stelle im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie ausgeglichen werden. 

Evaluierung Die einzelnen Regelungen werden im Zusam-
menhang mit der für 2021 geplanten Evaluation 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) so-
wie mit dem alle vier Jahre zu erstellenden Er-
fahrungsbericht zur Umsetzung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) evaluiert. Die 
Bundesregierung hat zusätzlich gegenüber der 
Europäischen Kommission zugesagt, das Umla-
geprivileg für KWK-Anlagen in der Eigenversor-
gung ab dem Jahr 2019 jährlich zu evaluieren. 

Regelungsziel  Erreichung energie- und klimapolitischer 
Ziele 

 Ausbau Erneuerbarer Energien 

Kriterien/Indikatoren  Wirtschaftlichkeit von geförderten und nicht 
geförderten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anla-
gen 

 Höhe der jährlichen Zuschlagszahlungen 
für KWK-Anlagen 

 Stand des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien; Steigerung des Anteils des aus er-
neuerbaren Energien erzeugten Stroms 
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am Bruttostromverbrauch, die hierdurch 
eingesparte Menge Mineralöl und Erdgas, 
dadurch reduzierte Emissionen von Treib-
hausgasen. 

 Erfahrungen mit Ausschreibungsverfahren 
(Anzahl der Bewerber, Zuschlagspreis und 
dessen Entwicklung, Anlagengrößen, Rea-
lisierungsrate, Akteursstrukur bzw. –viel-
falt) 

 Verteilung der Ausbaukosten und Entwick-
lung der EEG-Umlage unter Berücksichti-
gung der Besonderen Ausgleichsregelung 
und des Eigenverbrauchs 

Datengrundlage Daten der Bundesnetzagentur als ausschrei-
bende Behörde, des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle, des Statistischen Bundes-
amtes.  

KMU-Betroffenheit Kleine und mittlere Unternehmen werden nicht 
im besonderen Maße belastet.  

Das Ressort hat den Erfüllungsaufwand transparent und nachvollziehbar dargestellt. Der 
Nationale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Ein-
wände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsent-
wurf. 

II. Im Einzelnen 

 Das Regelungsvorhaben bündelt mehrere, eilige Gesetzgebungsvorhaben aus dem 

Energiebereich: 

 Einführung von Sonderausschreibungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017). 

Bis 2021 sollen insgesamt je 4 Gigawatt Solaranlagen und Windenergieanlagen an Land 

zusätzlich ausgeschrieben werden. Um den Wettbewerb zu erhöhen, sollen die Aus-

schreibungsmengen von 1 Gigawatt in 2019, über 1,4 Gigawatt in 2020 auf 1,6 Gigawatt 

in 2021 anwachsen. 

 Im EEG 2017 wird die Verordnungsermächtigung für Innovationsausschreibungen ange-

passt. 2019 sollen in diesem Zusammenhang 250 Megawatt, 2020 400 Megawatt und 

2021 500 Megawatt ausgeschrieben werden. Diese Mengen sollen von den regulären 

Ausschreibungsmengen für Solaranlagen und Windanlagen an Land abgezogen werden 

und als Testfeld u.a. für mehr Wettbewerb sorgen.  

 Die Regelungen im EEG 2017 zur EEG-Umlageprivilegierung für Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK) Anlagen werden an die beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen Kommis-

sion angepasst. 

 Im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) wird die Förderung von KWK-Bestandsanla-

gen entsprechend der Ergebnisse der Evaluierung der § 34 Absatz 1 KWKG abgesenkt. 

Die Evaluierung der Fördersätze hat gezeigt, dass KWK-Bestandsanlagen insbesondere 

aufgrund der deutlich niedrigeren Gaspreise überfördert sind. 

 Aufgrund der rückläufigen Produktion vom niederkalorischen L-Gas ist eine generelle 

Marktumstellung auf das hochkalorische H-Gas notwendig. Um diese Umstellung zu un-

terstützen, wird im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) der Anspruch auf den Anschluss 

neuer Letztverbraucher an L-Gasversorgungsnetze soweit möglich eingeschränkt. 
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 Im EnWG werden zusätzlich die beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen Kommis-

sion für die Ausschreibung einer Kapazitätsreserve im Strombereich umgesetzt. 

 Im EnWG werden die bislang unterschiedlichen Regime, nach denen die Netzbetreiber 

im Falle von Netzengpässen auf Erneuerbare-Energien- und KWK-Anlagen einerseits 

(sog. Einspeisemanagement) und konventionelle Kraftwerke andererseits (sog. Redis-

patch) zugreifen, zu einem einheitlichen Regime zusammengeführt. Damit wird die Netz-

führung optimiert und Kosten für die Behebung von Netzengpässen werden gesenkt. 

 Im Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) und im Seeanlagengesetz (SeeAnlG) wird 

ein gesetzlicher Rahmen für Energiegewinnung auf See durch Anlagen ohne Netzan-

schluss geschaffen. 

II.1.  Erfüllungsaufwand 

Das Ressort hat den Erfüllungsaufwand für jede Vorgabe nachvollziehbar dargestellt.  

Den Bürgerinnen und Bürgern entsteht durch den Gesetzentwurf kein zusätzlicher Erfüllungs-

aufwand. 

Wirtschaft 

Das zusätzliche Ausschreibungsvolumen für Solaranlagen und Windenergieanlagen führt zu 

einem zusätzlichen jährlichen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von rund 1,2 Mio. Euro. 

Davon entfallen rund 6.464 Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. Die Gesamt-

kosten verteilen sich zu rund 640.000 Euro auf Solarausschreibungen und rund 553.000 Euro 

auf Windausschreibungen. Das Ressort geht dabei von rund 434 zusätzlichen Geboten und 

Zuschlägen pro Jahr aus (267 für Solaranlagen und 167 für Windanlagen). Im Gegenzug pro-

fitieren die Unternehmen von der zusätzlichen Möglichkeit der Förderung.  

Verwaltung 

Bei der Bundesnetzagentur als ausschreibende Stelle entsteht zusätzlicher laufender Erfül-

lungsaufwand aus der Erhöhung des Ausschreibungsvolumens für Solaranlagen und Wind-

energieanlagen. Das Ressort rechnet mit Kosten von insgesamt rund 673.000 Euro pro Jahr. 

Darüber hinaus entsteht bei der Bundesagentur zusätzlicher Erfüllungsaufwand aufgrund der 

neuen Festlegungskompetenzen im Redispatch*. Der zusätzliche Personalbedarf wird auf 8 

Stellen geschätzt und führt zu weiteren laufenden Personalkosten in Höhe von rund 

1.13 Mio. Euro. 

Die Festlegung des gesetzlichen Rahmens für Energiegewinnung auf See durch Anlagen 

ohne Netzanschluss ist mit zusätzlichem Erfüllungsaufwand bei dem Bundesamt für See-

schifffahrt und Hydrographie (BSH) verbunden. Insbesondere wird der Aufgabenbereich des 

Flächenentwicklungsplans um die Festlegungen für besondere Energiegewinnungsbereiche 

erweitert. Insgesamt entsteht bei dem BSH ein laufender Erfüllungsaufwand von rund 720.000 

Euro. 

* Unter Redispatch sind Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken zu verstehen, um 
Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. 
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II.2. ‘One in one out‘-Regelung 

Im Sinne der ‚One in one out‘-Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Erfüllungsauf-

wand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ von 1,2 Mio. Euro. Diese Belas-

tung soll durch Entlastungen an anderer Stelle im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie ausgeglichen werden. 

II.3. Evaluierung 

Die einzelnen Regelungen werden im Zusammenhang mit der für 2021 geplanten Evaluation 

des KWKG sowie mit dem alle vier Jahre zu erstellenden EEG-Erfahrungsbericht evaluiert. 

Die Bundesregierung hat zusätzlich gegenüber der Europäischen Kommission zugesagt, den 

Umlageprivileg für KWK-Anlagen in der Eigenversorgung ab dem Jahr 2019 jährlich zu eva-

luieren. 

III. Ergebnis 

Das Ressort hat den Erfüllungsaufwand transparent und nachvollziehbar dargestellt. Der Na-

tionale Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände 

gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsentwurf.  

Dr. Ludewig Prof. Dr. Mayer-Bonde 

Vorsitzender Berichterstatterin 
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Anlage 3 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 972. Sitzung am 23. November 2018 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Ar-
tikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat stellt fest, dass mit dem so genannten Energiesammelgesetz wichtige, zum Teil bereits 
im Mai 2018 mit der Kommission abgestimmte Regelungen zu europarechtlichen Vorgaben, umge-
setzt werden. So begrüßt er die Umsetzung der Einigung mit der Kommission zur Zahlung einer re-
duzierten EEG-Umlage bei KWK-Anlagen sowie die Beschränkung auf gasförmige Brennstoffe als 
Voraussetzung der Inanspruchnahme der Privilegierung. Der Berechnungsmodus für den Umfang der 
Privilegierung wird jedoch als zu kompliziert angesehen. 

b) Der Bundesrat bemängelt, dass zum wiederholten Mal wichtige gesetzliche Neuregelungen zur Ener-
giewende unter hohem Zeitdruck durchgesetzt werden und somit aufgrund der extrem kurzen Fristen 
für Stellungnahmen weder den Ländern noch den betroffenen Unternehmen und Verbänden ausrei-
chend Gelegenheit zur Beteiligung eingeräumt wird. 

c) Der Bundesrat begrüßt die Regelungen, die Sonderausschreibungen für Windenergie an Land und für 
Solarenergie auf drei Jahre zu verteilen.

d) Er bedauert jedoch, dass nach wie vor die langfristige Perspektive fehlt, wie das Ziel realisiert werden 
soll, den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2030 auf 65 Prozent zu stei-
gern und somit die Voraussetzung zur Erreichung der nationalen und internationalen Klimaschutzziele 
zu schaffen. Er fordert die Bundesregierung daher auf, dieses Ziel umgehend – und nicht erst im 
Herbst 2019 – mit neuen Ausbaupfaden für alle erneuerbaren Technologien zu unterfüttern. Damit 
werden den zuständigen Bundes- und Landesbehörden wichtige rechtliche Planungsgrundlagen – ins-
besondere für die weiteren Festlegungen in der Netzentwicklungsplanung und für die Flächenent-
wicklungsplanung – an die Hand gegeben, da diese bereits im Frühjahr 2019 festgelegt werden müs-
sen. 

e) Der Bundesrat bedauert, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine Chance verpasst wurde, eine 
bessere regionale Steuerung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien anzugehen und hält die folgen-
den Änderungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren für notwendig: nach Auffassung des Bundes-
rates muss der Windenergieausbau südlich des Netzengpasses durch eine geeignete Regionalisierung 
sowie eine Erhöhung des Ausschreibungsvolumens auf eine solide Basis gestellt werden; um die Aus-
bauziele nicht zu gefährden, muss mit Schaffung eines derartigen Instrumentes zur regionalen Steue-
rung zwangsläufig das Netzausbaugebiet entfallen. Nicht bezuschlagte Ausschreibungsmengen müs-
sen in den nächsten Ausschreibungsrunden hinzukommen und dürfen nicht wegfallen. Ziel dabei 
sollte sein, in etwa die Ausbauverteilung der Windenergie an Land zwischen Norden, Süden und der 
Mitte von Deutschland vor der Einführung des Ausschreibungsmodells abzubilden. 

f) Der Bundesrat sieht es kritisch, dass mit den Eckpunkten vom 30. Oktober 2018 bereits jetzt ange-
kündigt wird, Elemente der Innovationsausschreibungen auf andere Ausschreibungsverfahren zu 
übertragen, die ursprünglich vorgesehenen Ausschreibungsvolumina zu vervielfachen und dabei Bi-
omasseanlagen auszuschließen. Der Bundesrat lehnt es ab, ohne eine sorgfältige Evaluation mehrerer 
Ausschreibungsrunden Elemente der Innovationsausschreibung auf andere Ausschreibungen zu über-
tragen.  

juris Lex QS
01062024 ()



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 15 – Drucksache 19/6008

g) Der Bundesrat stellt fest, dass es zur Fortführung der Energiewende und der Erreichung der Klima- 
und Erneuerbaren-Energien-Zubauziele, insbesondere des 65%-Ziels der Regierungskoalition, erfor-
derlich ist, auch die Potenziale für die erneuerbaren Energien in den urbanen Zentren zeitnah und 
umfangreich zu erschließen. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Absenkung der Fördersätze für Dach-
flächensolaranlagen im Segment ab 40 kWp bis 750 kWp von bisher 11,09 Cent auf 8,33 Cent pro 
kWh wird dabei das Gegenteil bewirken und den Zubau der Erneuerbaren Energien in den Städten 
zusätzlich dämpfen.

h) Der Bundesrat stimmt mit dem Ziel der Bundesregierung, eine Überförderung von PV-Anlagen zu 
vermeiden, überein. Gleichwohl lehnt er die drastischen Kürzungen der EEG-Vergütung für Dachflä-
chen-Solaranlagen ab 40 kW ab. Eine Gleichstellung mit der Vergütung für Freiflächensolaranlagen 
ist aufgrund der höheren Gestehungskosten nicht gerechtfertigt. Damit werden keine Anreize gesetzt, 
bislang nicht genutzte Dachflächenpotenziale zu heben. Der allgemeine Rechtsgrundsatz des Vertrau-
ensschutzes gebietet zudem die Gewährung einer ausreichenden Übergangszeit bis wenigstens Mitte 
2019.  

i) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Gestehungs-
kosten von Freiflächen- und Dachflächen-Solaranlagen zudem dazu auf, ein separates Ausschrei-
bungssegment für große Dachflächen-Photovoltaikanlagen einzuführen. 

j) Um den Ausbau von Mieterstromprojekten zu forcieren, fordert der Bundesrat zum einen, den För-
dersatz für Mieterstrom zu erhöhen und die Regelungen zum Mieterstrom grundsätzlich so zu opti-
mieren, dass echte Anreize für den Ausbau von Dachflächen-Solaranlagen gesetzt werden. Aus Sicht 
des Bundesrates sind hierfür neben der Frage der Vergütung ein bürokratiearmes Messstellenkonzept 
sowie Klarstellungen im Steuer- und Abgabenrecht erforderlich.  

k) Zum anderen sollen die Förderprogramme für die Kombination von Solardachanlagen mit Speichern 
beibehalten werden, um zumindest die angestrebte Steigerung des Eigenverbrauchs weiter anzureizen. 
Darüber hinaus fordert der Bundesrat, Eigenverbrauch auch bei Ausschreibungen zuzulassen, um de-
zentrale Energieversorgungskonzepte zu ermöglichen.  

l) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu erläu-
tern, welche Maßnahmen zur Reduzierung der konventionellen Must-Run-Kapazitäten in Betracht 
kommen, um den mit der derzeit vorgeschlagenen Regelung bewusst in Kauf genommenen Anstieg 
der CO2-Emissionen zu vermeiden und dennoch gleichzeitig die Redispatchkosten zu senken. 

m) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, eine klare rechtliche Handhabe der Netzbetreiber ge-
genüber den Kraftwerksbetreibern einerseits sowie der Bundesnetzagentur gegenüber den Netzbetrei-
bern und Kraftwerksbetreibern andererseits zu schaffen, die insbesondere eine sachgerechte Datenan-
forderung ermöglicht. Daneben bedarf es Sanktionsmöglichkeiten im Falle von Verstößen sowie kla-
rer Regelungen, wer die Einhaltung der neuen Regeln nach welchen Maßstäben künftig überprüft. 
Eine lediglich stichprobenartige Prüfung ist nicht ausreichend.  

n) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, bis zum 30. Juni 2019 eine Evaluation der Regelung 
zu „Nutzen statt Abschalten“ in § 13 Absatz 6a vorzulegen. 

o) Der Bundesrat teilt die Auffassung der Bundesregierung, dass die Akzeptanz der Bürgerinnen und 
Bürger für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die dafür erforderliche Infrastruktur wichtig 
ist. Er nimmt die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur „Akzeptanz für Windenergie“ zu Kenntnis. Der 
Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die Diskussion über Themen wie Abstandsregelungen, 
Höhenbegrenzung, monetäre Beteiligung, Stärkung der Entscheidungsbefugnisse von Städten/Kom-
munen, Veränderungen im Planungsverfahren unter anderem so zu strukturieren, dass sie nicht zu 
weiteren Ausbaurestriktionen, Verfahrensverzögerungen und Marktverunsicherungen führen und die 
Zuständigkeiten von Bund und Ländern berücksichtigt werden.  
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2. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

a) Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die grundsätzliche Verständigung der Bundesregierung 
mit der Europäischen Kommission zur EEG-Umlagereduzierung bei neuen KWK-Anlagen, die der 
Eigenversorgung dienen, in nationales Recht umgesetzt und damit Investitionssicherheit für eine Viel-
zahl von Anlagen gewährleistet. 

b) Der Bundesrat begrüßt grundsätzlich die im Gesetzentwurf vorgelegten Anpassungen für KWK-An-
lagen und hebt zugleich hervor, dass für den erforderlichen Ausbau der KWK eine längerfristige Pla-
nungs- und Investitionssicherheit erforderlich ist. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung daher 
auf, zeitnah eine umfassende KWKG-Novelle vorzulegen, mit der eine Förderung klimafreundlicher, 
flexibler und effizienter KWK-Technologien bis mindestens 2025 ermöglicht wird. 

c) Die Umsetzung des Ausbauziels von 65 Prozent an erneuerbaren Energien bis 2030 erfordert die An-
hebung der Ausbaupfade für Windenergie an Land und Photovoltaik auf mindestens 4 GW netto pro 
Jahr.  

d) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung außerdem, die bestehenden Möglichkeiten zur kurzfristigen 
Entlastung der Netzkapazitäten wie z. B. zuschaltbare Lasten effektiv zu nutzen und insbesondere 
sicherzustellen, dass konventionelle Kraftwerke ihre Einspeisung in Engpasssituationen auf das für 
die Netzstabilität erforderliche Maß reduzieren. 

3. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

a) Der Bundesrat stellt fest, dass zur Erreichung der Klimaschutzziele in Deutschland eine umfassende 
Defossilierung aller Sektoren notwendig ist. Neben Energiesparen, der Steigerung der Energieeffizi-
enz („efficiency first“) und einer direkten Nutzung von erneuerbaren Energien ist hierfür auch eine 
stärkere Sektorkopplung erforderlich, mithin die Verknüpfung des Stromsektors mit den Wärme-, 
Verkehrs- und Industriesektoren. 

b) Der Bundesrat hebt hervor, dass der im Wege der Wasserstoffelektrolyse aus erneuerbaren Energien 
erzeugte Wasserstoff eine entscheidende Schlüsseltechnologie für die Sektorkopplung ist. Neben sei-
ner Eignung als Langzeitspeichermedium kann aus erneuerbaren Energien erzeugter Wasserstoff im 
Wärme-, Verkehrs- und Industriesektor eingesetzt werden und hier einen wesentlichen Beitrag zur 
Defossilierung leisten.  

c) Der Bundesrat begrüßt, dass mit dem 7. Energieforschungsprogramm eine Förderung von Wasser-
stoffprojekten im großtechnischen Maßstab im Rahmen von Reallaboren ermöglicht wird. Der Bun-
desrat hebt zugleich hervor, dass ein umfangreiches, bundesweites Markteinführungsprogramm für 
Elektrolyseure erforderlich ist, um die erforderlichen Lernkurveneffekte zu erzielen und so die Wirt-
schaftlichkeit der Wasserstofftechnologie zu gewährleisten und rechtzeitig im erforderlichen Umfang 
mit dem Ausbau der Wasserstofftechnologie und -infrastruktur voranzuschreiten. Der Bundesrat bittet 
die Bundesregierung daher, das vorgesehene Fördervolumen für die Reallabore deutlich zu erhöhen, 
um die bundesweit vorhandenen Potenziale effektiv nutzen zu können. 

d) Bereits erfolgreich umgesetzte Pilotprojekte wie z. B. die Wasserstoffnutzung im Schienenverkehr 
sollten weiter vorangetrieben und ausgebaut werden. Dabei ist zu prüfen, inwieweit Entlastungsrege-
lungen, wie etwa die Besondere Ausgleichsregelung im EEG für Schienenbahnen, dazu einer Anpas-
sung bedürfen. 

e) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die Rahmenbedingungen dafür weiter zu verbessern, dass 
über die direkte Nutzung von Wasserstoff hinaus auch die Methanisierung und die Erzeugung von 
längerkettigen Kohlenwasserstoffen mit Hilfe von Power-to-Liquid-Technologien im großtechni-
schen Maßstab entwickelt und im Rahmen von Reallaboren erprobt werden können, unter anderem, 
um die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen voranzutreiben. 

f) Darüber hinaus bittet der Bundesrat die Bundesregierung, in enger Abstimmung mit den Ländern eine 
langfristig angelegte und sektorübergreifende Wasserstoffstrategie für Deutschland zu erarbeiten. Ziel 
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muss es sein, ein „level-playing-field“ für die regenerative Wasserstofferzeugung, -speicherung und -
nutzung für die verschiedenen Sektoren zu schaffen. Hierfür ist unter anderem eine Reform der staat-
lich induzierten Umlagen und Abgaben im Energiesektor erforderlich. 

g) Als Bindeglied zwischen Strom- und Gasnetzinfrastruktur kann Wasserstoff auch zur Netzentlastung 
beitragen. Vor diesem Hintergrund bittet der Bundesrat die Bundesregierung, die notwendigen Vo-
raussetzungen zu schaffen, damit Elektrolyseure als Transformatoren zwischen Storm- und Gasnetzen 
eingesetzt werden können. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 9 Absatz 8 EEG 2017) 

a) Der Bundesrat begrüßt die Einführung einer verpflichtenden bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung 
für neu errichtete Windenergieanlagen ab dem Jahr 2020 und ab dem Jahr 2021 auch für bestehende 
Windenergieanlagen. Ziel ist es, die vom Betrieb der Anlagen ausgehenden Beeinträchtigungen für 
Menschen und Natur nach dem Stand der Technik möglichst zu verringern oder zu vermeiden. Durch 
die im Gesetzentwurf vorgesehene verpflichtende bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung kann die 
Akzeptanz der Bevölkerung für Windenergieanlagen verbessert werden. Die Regelung trägt dem 
wichtigen Anliegen der Bevölkerung Rechnung, von dem als belästigend empfundenen nächtlichen 
Dauerblinken von Windenergieanlagen verschont zu werden. 

b) Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren um Prüfung, ob für kleine Windparks, de-
nen die Pflicht zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung wirtschaftlich nicht zuzumuten ist und die 
daher davon befreit werden sollen, ein Förderprogramm aufgelegt werden kann, damit auch dort Ge-
räte für die bedarfsgesteuerte Abschaltung der roten Blinklichter installiert werden können. 

c) Um die Akzeptanz für den Ausbau der Erneuerbaren Energie (EE) weiter zu erhöhen, bittet der Bun-
desrat darüber hinaus, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die Standortgemeinden stär-
ker an der Wertschöpfung von EE-Anlagen beteiligt werden können.  

5. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 9 Absatz 8 Satz 3 und Satz 4 EEG 2017) 

In Artikel 1 Nummer 3 ist § 9 Absatz 8 Satz 3 und 4 wie folgt zu fassen: 

„Die Pflicht nach Satz 1 kann durch eine den Regelungen nach Anhang 6 der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen entsprechende Lösung erfüllt werden. Von der 
Pflicht nach Satz 1 kann die Bundesnetzagentur auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, sofern die 
Erfüllung der Pflicht für kleine Windparks wirtschaftlich unzumutbar ist oder für den Standort der Wind-
energieanlagen keine Zustimmung der zuständigen Landesluftfahrtbehörde oder im Fall der Ausschließli-
chen Wirtschaftszone des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erteilt werden kann.“ 

Begründung: 

Die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene bundesweit verpflichtende Einführung einer bedarfsgerechten 
Nachtkennzeichnung (BNK) wird in Hinblick auf die Akzeptanzwahrung der Windenergienutzung grund-
sätzlich unterstützt. Die Umsetzung sollte jedoch auch zeitnah und rechtssicher möglich sein und Wirk-
samkeit in der Praxis entfalten. Dazu ist es zwingend erforderlich, die Regelung technologieoffen auszu-
gestalten. Die Benennung einer speziellen Technologie – deren luftverkehrsrechtliche und -technische Zu-
lassung noch offen ist – trägt dem nicht Rechnung. Stattdessen sollte technologieneutral auf die laut An-
hang 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zulässigen 
Technologieoptionen abgestellt werden. Ferner sollten Ausnahmeanträge von der Verpflichtung zur be-
darfsgerechten Befeuerung auch für Fälle zugelassen werden, in denen eine standortbezogene Zulassung 
der BNK durch die zuständige Luftfahrtbehörde verwehrt wird. 
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6. Zu Artikel 1 Nummer 6a – neu – und 
Nummer 6b – neu – (§ 21 Absatz 3 Satz 1 und  

§ 21b Absatz 4 Nummer 2 Buchstaben a, b und c EEG 2017) 

In Artikel 1 sind nach Nummer 6 folgende Nummern 6.a und 6.b einzufügen: 

‚6.a § 21 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Anspruch auf die Zahlung des Mieterstromzuschlags nach § 19 Absatz 1 Nummer 3 besteht 
für Strom aus Solaranlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 250 Kilowatt, die 
auf, an oder in einem Gebäude installiert sind, soweit er an einen Letztverbraucher innerhalb dieses 
Gebäudes oder in Gebäuden im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit diesem Gebäude ge-
liefert und verbraucht worden ist.“ 

6.b § 21b Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird das Komma durch das Wort „und“ ersetzt. 

b) Buchstabe b wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe b.‘ 

Begründung:  

Die Änderung dient der Umsetzung der Ziffern 4, 5 und 8 des Beschlusses des Bundesrates vom 19. Okto-
ber 2018 (BR-Drucksache 402/18).  

Das Gesetz sieht in § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 EEG vor, dass der Mieterstromzuschlag nur für Anla-
gen gewährt wird, wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird.  

Die Einschränkung führt dazu, dass nur Anlagen, die nach dem EnWG als Kundenanlagen zu qualifizieren 
sind, sowie geschlossene Verteilnetze im Sinne von § 110 EnWG den Mieterstromzuschlag nach dem EEG 
erhalten können. Damit wird die Möglichkeit zur Nutzung von Mieterstrommodellen, insbesondere in gro-
ßen Wohnkomplexen bzw. Quartieren oder bei Denkmalschutzeinschränkungen bestimmter Gebäude eines 
Wohnkomplexes, unnötig eingeschränkt und Mieter entsprechend ausgeschlossen.  

Zur Erreichung der Klima- und Erneuerbare-Energien-Ausbauziele ist erforderlich, alle vorhandenen Pho-
tovoltaik-Potentiale insbesondere in den urbanen Räumen zu heben, da so ein Zubau von erneuerbaren 
Energien besonders flächenschonend umsetzbar ist. Mieterstromanlagen und Quartierskonzepte sind zur 
Energieversorgung wichtige Elemente in einem dezentralen und auf erneuerbaren Energien basierenden 
Energieversorgungssystem. Mieterstrom- und Quartierskonzepte können einen wichtigen Beitrag zur Ent-
lastung des lokalen Stromnetzes in urbanen Räumen leisten. 

Die Streichung der zusätzlichen Voraussetzung in § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 EEG, „ohne Durchlei-
tung durch ein Netz“, dient der Klarstellung, dass Quartiersstromkonzepte im EEG-Mieterstrommodell 
ausdrücklich zugelassen sind und eine Beschränkung auf Kundenanlagen bzw. geschlossene Verteilernetze 
nicht besteht. 

Die bestehende Zusammenfassung mehrerer Anlagen auf demselben Grundstück im Rahmen von § 24 Ab-
satz 1 EEG 2017 bei gleichzeitiger Begrenzung der max. Anlagengröße auf 100 kW in § 21 Absatz 3 Satz 1 
EEG 2017 führt zu einer unnötigen Projektbegrenzung bzw. verzögerten Inbetriebnahme von Anlagen und 
ist somit als Hindernis zur zügigen Hebung der flächenschonenden PV-Potenziale auf Mehrfamilienhäu-
sern, insbesondere Mietshäusern in Städten zu betrachten.  

Aufgrund der Begrenzung auf 100 kW werden Mieterstromanlagen derzeit unnötig klein gehalten, obwohl 
das entsprechende Gebäude in der Regel deutlich mehr Platz bietet, oder auf mehrere Gebäude verteilt, 
obwohl ein Errichten auf einem einzigen Gebäude möglich wäre. Neben den damit verbundenen erhöhten 
Planungsaufwendungen und Kosten, die dem Ziel der Kostensenkung durch Skaleneffekte widersprechen, 
wird hier eine Durchdringung von Mieterstromangeboten erschwert, da lediglich kleine Anlagen für Mie-
terstrommodelle entwickelt werden. 

Daher sollten auch größere Anlagen bis 250 kW im Rahmen der Förderung berücksichtigt werden. 
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Durch die vorgeschlagene Änderung wird das Mieterstrommodell in reinen Gewerbegebäuden und über-
wiegend gewerblich genutzten Gebäuden ermöglicht. 

Zur Erreichung der in § 1 Absatz 2 EEG 2017 gesetzlich verankerten Steigerung des Anteils von erneuer-
baren Energien am Bruttostromverbrauch und des in § 4 Nummer 3 EEG 2017 festgelegten PV-Ausbau-
pfades ist es erforderlich, alle vorhandenen Potenziale auszuschöpfen. In den Städten sind das an vorderster 
Stelle die Dachflächen, die für die energetische Nutzung solarer Strahlungsenergie in Frage kommen. Um 
alle Potenziale der städtischen Gebäude zu nutzen, ist es erforderlich, auch für Gewerbeimmobilien ein 
wirtschaftliches Mieterstrommodell vorzusehen. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ermöglicht die He-
bung von Potenzialen in überwiegend gewerblich genutzten Immobilien.  

Zudem benachteiligt die bestehende Gesetzeslage Unternehmen, die in reinen Gewerbegebäuden ansässig 
sind, gegenüber Unternehmen, die ihr Geschäft innerhalb eines zum überwiegenden Teil als Wohngebäude 
genutzten Hauses betreiben, da diese von dem Mieterstromzuschlag ebenso wie private Abnehmer profi-
tieren können. Diese Ungleichbehandlung wird durch die vorgeschlagene Änderung behoben.  

7. Zu Artikel 1 Nummer 6a – neu – (§ 21 Absatz 3 Satz 1a – neu – EEG 2017) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 6 folgende Nummer 6a einzufügen: 

‚6.a) In § 21 Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gilt mit der Maßgabe, dass die gesamte installierte Leistung der Anlage 
250 Kilowatt nicht übersteigt und der überwiegende Anteil innerhalb des Mieterstromobjekts ver-
braucht wird.“ ʻ 

Begründung:  

Die Änderung dient der Umsetzung der Ziffer 7 des Beschlusses des Bundesrates vom 19. Oktober 2018 
(BR-Drucksache 402/18).  

In Mieterstromobjekten wird der Großteil des erzeugten Stroms von den Beziehern des Mieterstrom inner-
halb des Objekts verbraucht. Die eingespeiste Strommenge ist meist sehr viel geringer als die von den 
Bezieherinnen und Beziehern des Mieterstroms verbrauchte. Für die direkt zu vermarktende Reststrom-
menge jedoch lässt sich oft gar kein oder nur mit unverhältnismäßig hohem und vielfach mit zusätzlichen 
Kosten verbundenem Aufwand ein Direktvermarkter finden, der den Reststrom an der Börse vermarktet. 
Mit der Änderung wird der Bezug der Einspeisevergütung für den Reststrom von in Mieterstrommodellen 
erzeugtem Strom ermöglicht, sofern die installierte Leistung 250 kW und der Reststrom 50 Prozent des 
erzeugten Stroms nicht übersteigt. 

8. Zu Artikel 1 Nummer 6a – neu – (§ 22 Absatz 2 EEG 2017) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 6 folgende Nummer 6a einzufügen: 

‚6a. § 22 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Bei Windenergieanlagen an Land besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für den in der 
Anlage erzeugten Strom nur, solange und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter Zuschlag 
für die Anlage wirksam ist. Von diesem Erfordernis sind folgende Windenergieanlagen an Land 
ausgenommen: 

1. Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 750 Kilowatt,  

2. Pilotwindenergieanlagen an Land mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 125 
Megawatt pro Jahr und  

3. Anlagen, die vor dem 1. Januar 2019 in Betrieb genommen worden sind, wenn 

a) sie vor dem 1. Januar 2017 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt worden 
sind, 
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b) die Genehmigung nach Buchstabe a vor dem 1. Februar 2017 mit allen erforderlichen An-
gaben im Register gemeldet worden ist und 

c) der Genehmigungsinhaber nicht vor dem 1. März 2017 durch schriftliche Erklärung ge-
genüber der Bundesnetzagentur unter Bezugnahme auf die Meldung nach Buchstabe b auf 
den gesetzlich bestimmten Anspruch auf Zahlung verzichtet hat.  

Im Fall der Drittanfechtung der Genehmigung beträgt für Anlagenbetreiber, deren Anlagen in die-
sem Zusammenhang nach dem 31. Dezember 2018 in Betrieb genommen werden, die Realisie-
rungsfrist zur Inbetriebnahme bei Fortbestand der Genehmigung 13 Monate ab Abschluss des 
Rechtsbehelfsverfahrens.“ ‘ 

Begründung: 

Mit der Neufassung von § 22 Absatz 2 EEG 2017 soll die Übergangsfrist für Anlagen, die vom Ausschrei-
bungserfordernis nach § 22 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017 erfasst sind, verlängert werden für den Fall, 
dass sich bei möglichen Rechtsbehelfen gegen die Genehmigung, die durch Dritte erwirkt wurden, Verzö-
gerungen für das Projekt ergeben, so dass der Inbetriebnahmezeitpunkt 31. Dezember 2018 nicht erreicht 
werden kann. Für den Fall, dass die angefochtene Genehmigung im Rechtsbehelfsverfahren als rechtmäßig 
bestätigt wird, erscheint es unbillig, wenn der Anlagenbetreiber die Genehmigung infolge des in § 22 Ab-
satz 2 EEG 2017 vorgesehenen Fristablaufs nicht mehr nutzen kann. Die Regelung ist mithin erforderlich. 

Der mit der Neufassung vorgeschlagene Realisierungszeitraum von zwölf Monaten ist angemessen. Aus-
weislich einer Erhebung der Fachagentur Wind (Dauer und Kosten des Planungs- und Genehmigungspro-
zesses von Windenergieanlagen an Land, Januar 2015) beträgt die durchschnittliche Dauer zur Realisie-
rung einer Anlage 13 Monate ab Genehmigung. 

9. Zu Artikel 1 Nummer 6a – neu – (§ 22a Absatz 1 Satz 2 und 3 EEG 2017) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 6 folgende Nummer 6a einzufügen: 

‚6.a) § 22a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach den Wörtern „angeschlossen sind“ die Wörter „und stellt ihnen eine 
Bescheinigung aus, durch die die Anlagenbetreiber ihren Anspruch auf die Zahlung für dieses 
Kalenderjahr weiterhin geltend machen können“ eingefügt. 

b) In Satz 3 werden nach den Wörtern „können ihren Anspruch“ die Wörter „für dieses Kalender-
jahr“ eingefügt.‘ 

Begründung: 

Durch diese Ergänzungen soll den Investoren in Pilotanlagen an Land Sicherheit bezüglich der Einspeise-
vergütung für Pilotwindenergieanlagen gegeben werden. Sie sollen ihren Anspruch für das jeweilige Ka-
lenderjahr nicht verlieren, auch wenn die Inbetriebnahmegrenze von 125 Megawatt installierte Leistung im 
jeweiligen Jahr erreicht worden ist. Damit können sich die Investoren von Pilotwindenergieanlagen auf die 
jeweilige für das Jahr ermittelte Vergütung einstellen und demensprechend die Umsetzung Ihrer Projekt 
sicherer kalkulieren. Aus Gründen der Innovations- und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Wind-
branche besteht aus industriepolitischer Sicht ein großes Interesse an der Umsetzung von Pilotwindanlagen 
an Land durch die Windbranche und damit auch der Schaffung von Anreizen, diese Projekte in Deutschland 
auch zu realisieren. 

10. Zu Artikel 1 Nummer 6a – neu – (§ 23b Absatz 1 EEG 2017) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 6 folgende Nummer einzufügen: 

‚6a. In § 23b Absatz 1 wird die Angabe „8,5“ durch die Angabe „5,7“ ersetzt.‘ 

Begründung: 

Die geplante Absenkung der EEG-Einspeisevergütung für Anlagen über 40 kW trifft einen großen Teil der 
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Mieterstromprojekte nicht nur direkt durch verminderte Einnahmen aus der Einspeisung in das öffentliche 
Stromnetz. Zusätzlich werden Mieterstromprojekte schlechter gestellt durch die Berechnungsmethodik des 
Mieterstromzuschlags. Eine Absenkung des anzulegenden Wertes auf 8,33 Cent/kWh für den Leistungs-
anteil einer Anlage über 40 kW führt nach der in §23b Abs. 1 festgelegten Subtraktion von 8,5 Cent/kWh 
dazu, dass der Mieterstromzuschlag nahezu bei Null liegt. 

Um diesen Kollateralschaden zu beheben ist es erforderlich, die Berechnungsmethodik anzupassen und 
eine geringere Summe vom anzulegenden Wert abzuziehen.  

Durch diese Änderung wird der Mieterstromzuschlag auf dem aktuellen Niveau gehalten. 

11. Zu Artikel 1 Nummer 6a – neu – (§ 23b Absatz 3 EEG 2017) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 6 folgende Nummer 6a einzufügen: 

‚6a. § 23b Absatz 3 wird aufgehoben.‘ 

Begründung:  

Die vorgeschlagene Änderung dient der Umsetzung der Ziffer 6 des Beschlusses des Bundesrates vom 
19. Oktober 2018 (BR-Drucksache 402/18 – Beschluss –).  

Deutschland liegt bereits das vierte Jahr in Folge beim Ausbau der Stromerzeugung aus solarer Strahlungs-
energie mit einem Zubau von knapp 1 753 MW hinter dem jährlichen Ausbaupfad von 2 500 MW zurück. 
Folglich ist die in § 23b Absatz 3 EEG 2017 vorgenommene Definition eines zusätzlichen Zubaudeckels 
für PV-basierte Mieterstromprojekte von 500 MW pro Jahr als energiepolitisch kontraproduktiv und hin-
derlich einzuschätzen und entsprechend zu streichen.  

Darüber hinaus ergeben sich durch eine zusätzliche Deckelung unnötige Planungsrisiken für Anlagener-
richterinnen und Anlagenerrichter. 

Eine Begrenzung des maximalen Anteils der „Mieterstromanlagen“ im Vergleich zum Anteil der ins Netz 
einspeisenden „EEG-Anlagen“ ist nicht zielführend.  

12. Zu Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe b und d (§ 28c Absatz 1a Satz 1 und  
Absatz 2a Satz 1 EEG 2017) 

Artikel 1 Nummer 8 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Buchstabe b ist Absatz 1a Satz 1 wie folgt zu fassen: 

„Das Ausschreibungsvolumen nach Absatz 1 verringert sich ab dem Jahr 2020 um die Summe der 
installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land, die bei einer Ausschreibung eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundes-
gebiet bezuschlagt worden sind.“ 

b) In Buchstabe d ist Absatz 2a Satz 1 wie folgt zu fassen: 

„Das Ausschreibungsvolumen nach Absatz 2 verringert sich ab dem Jahr 2020 um die Summe der 
installierten Leistung der Solaranlagen, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bezuschlagt 
worden sind.“ 

Begründung:  

Eine Anrechnung der Summe der installierten Leistung von Pilotwindenergieanlagen und der Hälfte der 
Summe der durch Innovationsausschreibung installierten Leistung auf das Ausschreibungsvolumen für 
Windenergieanlagen ab 2020 und die vorgesehene Verringerung des Ausschreibungsvolumens für die So-
larenergie um die installierte Leistung von Freiflächensolaranlagen und die Hälfte der Summe der durch 
Innovationsausschreibung installierte Leistung würde zu einer faktischen Reduktion des Ausschreibungs-
volumen führen, wodurch das Ziel, durch die Sonderausschreibungen einen zusätzlichen Beitrag zur Errei-
chung der Klimaschutzziele zu leisten, wieder deutlich geschmälert würde. 
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13. Zu Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe b (§ 28 Absatz 1a Satz 2 EEG 2017) 

In Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe b sind in § 28 Absatz 1a Satz 2 nach den Wörtern „auf das Ausschrei-
bungsvolumen übertragen“ die Wörter „und weiterhin in die Folgejahre übertragen solange bis das Aus-
schreibungsvolumen, für das keine Zuschläge erteilt werden konnten, ausgeschöpft worden ist“ einzufü-
gen. 

Begründung: 

In der Begründung zu Artikel 1 Nummer 8 des Gesetzentwurfes wird dargelegt, dass die nicht bezuschlag-
ten Ausschreibungsmengen nur einmal zusätzlich ausgeschrieben werden sollen. Die dann nicht bezu-
schlagten Ausschreibungsmengen würden dann automatisch verfallen. 

Durch die Ergänzung soll erreicht werden, dass eventuell nicht ausgeschöpfte Ausschreibungsmengen der 
Sonderausschreibungen 2019 – 2021 nicht automatisch ab 2022 (dem jeweils dritten Jahr nach der Aus-
schreibung) verfallen, sondern weiterhin zur Ausschreibung zur Verfügung stehen.  

Damit kann der Ausbaupfad für erneuerbare Energien abgesichert werden. 

14. Zu Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe e und  
Buchstabe e1 – neu – (§ 28 Absatz 3 und  

Absatz 3a Satz 2 EEG 2017) 

Artikel 1 Nummer 8 ist wie folgt zu ändern: 

a) Buchstabe e ist wie folgt zu fassen: 

‚e) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Bei Biomasseanlagen ist das Ausschreibungsvolumen zu den jährlichen Gebotstermi-
nen 

1. im Jahr 2019 jeweils zum 1. April und zum 1. November 75 Megawatt zu installierender 
Leistung und 

2. in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils zum 1. April und zum 1. November jeweils 100 Mega-
watt zu installierender Leistung. 

Die Bundesregierung legt rechtzeitig einen Vorschlag für das jährliche Ausschreibungsvolumen 
für die Jahre ab 2023 vor.“ ‘

b) Nach Buchstabe e ist folgender Buchstabe e1 einzufügen: 

‚e1) Absatz 3a Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das Ausschreibungsvolumen nach Absatz 3 erhöht sich ab dem Jahr 2019 für den nächsten 
Ausschreibungstermin, jeweils um das gesamte Ausschreibungsvolumen für Biomasseanlagen, 
für das in der jeweils vorangegangenen Ausschreibung keine Zuschläge erteilt werden konn-
ten.“ ‘ 

Begründung: 

Um Bietern nach Nichtzuschlag zügig eine erneute Ausschreibungsteilnahme zu ermöglichen, Wartezeiten 
von einem Jahr zu vermeiden und damit den Wettbewerb zu stärken, wird der Ausschreibungsturnus auf 
zweimal jährlich zum 1. April und 1. November analog wie bei den Gemeinsamen Ausschreibungen für 
Windenergieanlagen und Solaranlagen erhöht. Damit wird das Ausschreibungsdesign für Biomasseanlagen 
analog zu dem anderer Erneuerbarer Energien gestaltet. Die Änderung ist kostenneutral und ändert nichts 
am bestehenden Ausschreibungsvolumen. 
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15. Zu Artikel 1 Nummer 13a – neu – (§ 39b Absatz 2 EEG 2017), 
Nummer 16a – neu – (§ 44a Satz 3 – neu – EEG 2017) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nach Nummer 13 ist folgende Nummer 13a einzufügen: 

‚13a. § 39b Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2018 um 1 Prozent pro Jahr gegen-
über dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf zwei 
Stellen nach dem Komma gerundet. Satz 1 findet bis zur erstmaligen Überzeichnung einer Aus-
schreibung für Biomasseanlagen keine Anwendung. Für die Berechnung der Höhe des Höchst-
werts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zugrunde 
zu legen.“ ‘ 

b) Nach Nummer 16 ist folgende Nummer 16a einzufügen: 

‚16a. Dem § 44a wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 findet bis zur erstmaligen Überzeichnung einer Ausschreibung für Biomasseanlagen 
keine Anwendung.“ ‘ 

Begründung: 

Die Aussetzung der Degression bis zur erstmaligen Überzeichnung der Ausschreibungen für Biomassean-
lagen dient zur Stärkung des Wettbewerbs und der Gleichbehandlung zwischen den erneuerbaren Energie-
trägern. Die Ausschreibung für Biomasseanlagen im September 2017 und 2018 hat eine Zurückhaltung bei 
der Gebotsabgabe und mangelnden Wettbewerb ergeben, die mengengewichteten Zuschlagswerte lagen 
deutlich bei den Höchstwerten. Das Marktdesign bei Biomasseanlagen bedarf insofern einer Nachsteue-
rung. Zudem liegt der Zubau bei Biomasseanlagen aufgrund der in den letzten EEG-Novellen deutlich 
abgesenkten, einen wirtschaftlichen Betrieb nicht mehr darstellbaren Vergütungssätzen erheblich unter den 
gesetzlichen Zielwerten (28 MW in 2017 statt 100 MW für Neuanlagen gemäß EEG 2014 bzw. 150 MW 
brutto gemäß EEG 2017). 

Analog wie bei den anderen erneuerbaren Energieträgern, die ein Aussetzen der Degression für den Fall 
von geringen Zubauzahlen vorsehen, wird daher bis zur erstmaligen Überzeichnung der Ausschreibung für 
Biomasseanlagen die Degression im Ausschreibungsverfahren und in allen Vergütungsgruppen ausgesetzt. 

16. Zu Artikel 1 Nummer 16a – neu – (§ 44 Nummer 2 EEG 2017) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 16 folgende Nummer 16a einzufügen: 

‚16a. § 44 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die installierte Leistung am Standort der Biogaserzeugungsanlage insgesamt bis zu 150 Kilo-
watt beträgt und“ ‘ 

Begründung: 

Die Güllekleinanlagengröße soll von 75 kW installierter Leistung auf eine Anlagengröße bis 150 kW in-
stallierter Leistung bei gleichzeitig bestehenbleibender Vorgabe von 75 kW Bemessungsleistung (siehe 
§ 44b Absatz 1 EEG 2017) erweitert werden. Damit werden die Ziele des Klimaschutzfahrplans 2050 zum 
Ausbau der Güllevergärung umgesetzt. Zudem ermöglicht die größere Strom- und Wärmemenge eine fle-
xiblere, saisonale und damit systemdienlichere sowie wirtschaftlichere Fahrweise der Anlagen. Auch wird 
damit die gezieltere Nutzung von Wärme sowie von Systemleistungen angereizt.  

Im Gesamtsystem ist die stärkere Nutzung des Güllepotenzials, das derzeit lediglich bei rund 25 Prozent 
liegt, für den Klimaschutz von Vorteil. Schwarzstartfähigkeit und Blindleistung sorgen zudem bei ver-
schiedenen dezentralen Standorten für Stabilität und Versorgungssicherheit im Netz. Die Akteursvielfalt 
und der Wettbewerb werden durch diese Maßnahme gestärkt. Weder das Ausschreibungsvolumen noch die 
Kosten werden durch die Änderung relevant erhöht. 
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17. Zu Artikel 1 Nummer 17 und 18 (§§ 48 und 49 EEG 2017) 

Der Bundesrat teilt die Auffassung der Bundesregierung, dass eine Überförderung von Photovoltaikdach-
anlagen korrigiert werden muss.  

Allerdings wird die vorgeschlagene Maßnahme zur Korrektur, nämlich einer Absenkung des anzulegenden 
Wertes auf 8,33 Cent pro Kilowattstunde zum 1. Januar 2019, besonders hinsichtlich der geplanten kurz-
fristigen Einführung als kritisch gesehen, da diese eine Vielzahl bereits bestehender geplanter Projekte 
gefährden und somit einen Einschnitt in die Planungssicherheit und den Vertrauensschutz bedeuten würde. 
Um der Branche die notwendige Zeit für Anpassungen zu geben, hält der Bundesrat die Einführung einer 
längeren Übergangsfrist für erforderlich und fordert, dieses entsprechend umzusetzen. Zudem sollte über-
prüft werden, ob eine Überförderung tatsächlich für alle Anlagenklassen innerhalb des betroffenen Seg-
mentes von 40 kWp bis 750 kWp gleichermaßen gilt und nicht eine stärkere Differenzierung der Absen-
kung sinnvoll wäre. 

In der Folge ergeben sich für Mieterstromprojekte Nachteile, die sich auf die Wirtschaftlichkeit von Mie-
terstromprojekten auswirken könnten, da sich die Absenkung auch auf die Höhe des Mieterstromzuschla-
ges auswirken würde. Dies wurde bisher nicht in dem nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf berücksichtigt.  

Der Bundesrat fordert, auch eine entsprechende Anpassung im Bereich der Mieterstromförderung vorzu-
nehmen, um nicht intendierte Auswirkungen auf Mieterstromprojekte zu vermeiden. 

18. Zu Artikel 1 Nummer 17 (§ 48 Absatz 2 Nummer 3 EEG 2017) 

Der Bundesrat bedauert, dass der von der Bundesregierung gewählte Wert für Photovoltaikanlagen an Ge-
bäuden nicht nachvollziehbar ist. Der Bundesrat bittet zur besseren Nachvollziehbarkeit, die aktuelle 
Marktanalyse aus dem Oktober 2018 vorzulegen, um die Senkung des anzulegenden Wertes von 11,09 
Cent pro Kilowattstunde auf 8,33 Cent pro Kilowattstunde für Photovoltaikanlagen an Gebäuden mit einer 
installierten Leistung bis einschließlich 750 kW überprüfen zu können. 

Begründung: 

Mit der im Entwurf des Gesetzes vorgesehenen Senkung soll der anzulegende Wert für Photovoltaikanla-
gen an Gebäuden mit dem anzulegenden Wert von Freiflächenanlagen in dem Segment bis einschließlich 
750 kW installierter Leistung gleichgestellt werden. Dies wird mit der aktuellen Marktanalyse begründet, 
die den Ländern nicht vorliegt. 

Daher ist dieser Reduzierungsvorschlag nicht nachvollziehbar und sachgerecht begründet. Mit der Errich-
tung von Anlagen an Gebäuden ist bislang ein höherer Installationsaufwand der Photovoltaikanlage ver-
bunden. Daher bestehen die Befürchtungen, dass bei der vorgenommenen Reduzierung zukünftig eine ver-
stärkte Nutzung von Dachflächen nicht erfolgen wird. 

19. Zu Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe d (§ 49 Absatz 5 EEG 2017) 

Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe d ist wie folgt zu fassen: 

„d) Absatz 5 wird aufgehoben.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Umsetzung der Ziffer 1 des Beschlusses des Bundesrates vom 
19. Oktober 2018 (BR-Drucksache 402/18 – Beschluss –). 

Um das 65-Prozent-Ziel der Regierungskoalition des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromproduk-
tion und die nationalen und europäischen Klimaziele zu erreichen, ist es erforderlich, alle Potenziale auch 
und insbesondere in den Städten zu nutzen. Zudem zeigt die fortlaufende Diskussion um Flächenverfüg-
barkeiten und Akzeptanz für die Energiewende, dass der Zubau von Erneuerbaren-Energien-Anlagen künf-
tig vorwiegend flächenschonend und anwohnerfreundlich erfolgen sollte. Die Photovoltaik bietet dafür 
besonders gute Voraussetzungen. 

juris Lex QS
01062024 ()



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 25 – Drucksache 19/6008

Eine Absenkung der Förderung auf Null für die Solarenergie nach Erreichen von 52 GW ist kontraproduk-
tiv, weshalb der Deckel von 52 GW für die Solarenergie nicht im Gesetz verankert sein sollte. 

Der 52-GW-Deckel wurde im Jahr 2012 vor dem Hintergrund des damaligen rasanten Ausbaus der Photo-
voltaik (7,1 Gigawatt in 2010; 7,5 Gigawatt in 2011; 8,3 Gigawatt in 2012) und der damit verbundenen 
starken Kostensteigerungen eingeführt (z. B. betrug die Einspeisevergütung im Jahr 2011 bis zu 
28,7 Cent/kWh). Die dadurch bezweckte Kontrolle über den Photovoltaik-Ausbau sowie die damit verbun-
denen Förderkosten kann heute bereits weitestgehend durch inzwischen vorgenommene Änderungen der 
EEG-Förderung ausgeübt werden. So besteht seit dem Jahr 2017 die Ausschreibungspflicht für Anlagen 
größer als 750 Kilowatt, wobei durch die Festlegung der Ausschreibungssumme eine Mengenbegrenzung 
(aktuell jährlich 600 Megawatt) und durch die Ermittlung des anzulegenden Wertes im Rahmen der Aus-
schreibung eine Kostenreduktion erfolgen. Für Anlagen bis 750 Kilowatt wird hingegen bei Überschreiten 
des Ausbaupfades (derzeit jährlich 2.500 Megawatt) der anzulegende Wert automatisch reduziert (so ge-
nannter atmender Deckel). Darüber hinaus sollte aufgrund der erheblichen Auswirkungen der Deckelung 
auf die Investitionssicherheit, unter der neben den Betreibern auch die Hersteller von Photovoltaik-Anlagen 
und deren Komponenten leiden, eine Deckelung nur dann herangezogen werden, wenn ansonsten keine 
Möglichkeit besteht, einen überhitzten Markt zu regulieren. Dies ist derzeit jedoch nicht der Fall. 

20. Zu Artikel 1 Nummer 26a – neu – (§ 61a Nummer 4 EEG 2017) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 26 folgende Nummer 26a einzufügen: 

‚26a. § 61a Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „10 Kilowatt“ wird durch die Angabe „30 Kilowatt“ ersetzt. 

b) Die Wörter „ , für höchstens 10 Megawattstunden selbst verbrauchten Stroms pro Kalender-
jahr“ werden gestrichen.‘ 

Begründung:  

Der Europäische Rat und das Europäische Parlament haben sich in den Trilogverhandlungen zum Clean 
Energy Package („Saubere Energie für alle Europäer“) im Sommer 2018 darauf geeinigt, Eigenversor-
gungs- und Mieterstromkonzepte weiter zu stärken.  

Nach den Beschlüssen zum Clean-Energy-Package dürfen Vertragsstaaten nicht-diskriminierende und ver-
hältnismäßige Steuern und Abgaben für selbst verbrauchten, regenerativ erzeugten Strom nur dann erlas-
sen, wenn die Energie in Installationen über 30 kW installierter Leistung erzeugt wird. Die derzeitige nati-
onale Rechtslage sieht eine Belastung des selbst erzeugten Stroms ab einer installierten Leistung von 10 
kW vor. Diese Grenze ist nach den Beschlüssen zum Clean Energy Package auf 30 kW anzuheben. 

21. Zu Artikel 1 Nummer 27 (§ 61c und § 61d EEG 2017) 

Der Bundesrat weist erneut darauf hin, dass Anlagen zur Verstromung von Abwärme unter Anwendung 
insbesondere von Organic-Rankine-Cycle-Technologien (ORC) von zentraler Bedeutung zur Erreichung 
der Effizienz- und Klimaschutzziele sind. So wird das zusätzliche CO2-Vermeidungspotenzial der Abwär-
meverstromung auf eine Größenordnung von mindestens 10 Millionen Tonnen beziffert. In den Fällen der 
Verringerung der EEG-Umlage bei hocheffizienten KWK-Anlagen zur Eigenversorgung gemäß § 61c 
EEG und hocheffizienten neueren KWK-Anlagen zur Eigenversorgung gemäß § 61d EEG ist zu beachten, 
dass es sich bei Abwärmeverstromungsanlagen, die gleichzeitig in einem Prozess Wärme auskoppeln, zwar 
nicht um energiesteuerrechtliche Anlagen handelt. Gleichwohl sind Anlagen, die neben der Verstromung 
von Abwärme auch Wärme nutzbar auskoppeln, als hocheffiziente KWK-Anlagen im Sinne des § 53a 
Energiesteuergesetz zu werten. Der Jahresnutzungsgrad dieser Anlagen beträgt 100 Prozent, da der Anlage 
keine Energie aus Energieerzeugnissen bzw. Brennstoffen zugeführt wird. 
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Begründung: 

Organic-Rankine-Cycle-Anlagen (ORC-Anlagen), die Strom und Wärme aus Abwärme erzeugen und ins-
besondere zur Eigenversorgung in der Industrie eingesetzt werden, können maßgebliche Beiträge zur Er-
reichung der Effizienz- und Klimaschutzziele leisten. Der aus Prozesswärme erzeugte Strom ist CO2-frei 
und grundlastfähig, wird an Ort und Stelle verbraucht und entlastet somit auch die vorgelagerten Netze. 

Mit Blick auf die Neufassung der Regelungen zur Verringerung der EEG-Umlage bei hocheffizienten 
KWK-Anlagen und hocheffizienten neueren KWK-Anlagen zur Eigenversorgung soll erneut klargestellt 
werden, dass es sich bei ORC-Anlagen zwar nicht um energiesteuerrechtliche Anlagen handelt, diese je-
doch als hocheffiziente KWK-Anlagen im Sinne des Energiesteuergesetzes einzustufen sind.  

22. Zu Artikel 1 Nummer 27 (§ 61c Absatz 2 Satz 1 EEG 2017) 

In Artikel 1 Nummer 27 ist in § 61 c Absatz 2 Satz 1 die Angabe „1 Megawatt“ durch die Angabe „2 Me-
gawatt“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Am 22. August 2018 hat die Kommission die beihilferechtliche Entscheidung zur Neuregelung der EEG-
Umlage auf Eigenstrom aus KWK-Neuanlagen veröffentlicht, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf in 
nationales Recht umgesetzt werden soll. Zahlreiche Betreiber neuer KWK-Anlagen mit einer installierten 
Leistung von mehr als 1 MW bis einschließlich 10 MW werden auf Grundlage einer komplexen Berech-
nungsformel künftig eine höhere EEG-Umlage entrichten müssen. Für KWK-Neuanlagen, die im Zeitraum 
vom 01.08.2014 bis zum 31.12.2017 erstmals in Betrieb gingen bzw. erstmals in der Eigenversorgung 
genutzt wurden, sind dabei Übergangsregelungen vorgesehen.  

Nach § 61c Absatz 2 EEG-E ist die Entlastungsregelung des § 61c Absatz 1 EEG-E nicht anzuwenden auf 
KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 1 MW bis einschließlich 10 MW, soweit diese 
in einem Kalenderjahr eine Auslastung von mehr als 3.500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung 
aufweisen. Begründet wird dies damit, dass die Wirtschaftlichkeit eines KWK-Neubauprojektes stark von 
den spezifischen Parametern der Anlage abhänge, wie zum Beispiel deren Typ, Größe, Auslastung und 
Eigennutzungsquote. Während bestimmte KWK-Neubauprojekte unter der früheren Regelung bei einer 
EEG-Umlagebelastung von 40 Prozent überdurchschnittlich hohe und von der Kommission beihilferecht-
lich in Frage gestellte Renditen ermöglichten, operierten andere Investitionsprojekte an der Grenze zur 
Wirtschaftlichkeit und ließen sich nur über lange Zeiträume amortisieren. Für die Neuregelung ergebe sich 
insofern die Notwendigkeit, möglichst zielgenau jene Fallkonstellationen zu adressieren, in denen Über-
förderungen auftreten, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit weniger rentabler KWK-Anlagen zu gefährden.  

Vor diesem Hintergrund sieht der Gesetzentwurf für KWK-Neuanlagen bestimmter Größe eine Sonderre-
gelung vor. Die Begrenzung der Sonderregelung auf das Anlagensegment mit mehr als 1 MW bis ein-
schließlich 10 MW installierter Leistung wird in dem Gesetzentwurf mit dem Ergebnis typisierter, jedoch 
nicht näher erläuterter Beispielrechnungen begründet. Demnach seien überdurchschnittlich hohe Projek-
trenditen auf das Segment von mehr als 1 MW bis einschließlich 10 MW installierter Leistung begrenzt. 
Dies ergebe sich unter anderem aus den im Vergleich mit anderen Anlagetypen geringeren Investitions-
kosten von standardisierten Blockheizkraftwerken, die auf eine relativ große Menge erzeugten Stroms um-
gelegt werden könnten. 

Es trifft zu, dass standardisierte Blockheizkraftwerke relativ geringe Investitionskosten aufweisen, die auf 
relativ große Stromerzeugungsmengen umgelegt werden und somit im Einzelfall auch beihilferechtlich 
relevante Überförderungen auslösen können. Bei Blockheizkraftwerken zur industriellen Eigenversorgung 
finden sich solche standardisierten Lösungen jedoch im Regelfall erst bei einer installierten Anlagenleis-
tung von mehr als 2 MW bis einschließlich 10 MW. Insofern sollte der untere Schwellenwert der Sonder-
regelung von mehr als 1 MW auf mehr als 2 MW installierter Leistung angehoben werden. Dies entspräche 
im Übrigen auch der Gesetzeslage und Handhabung bei der Steuerentlastung von hocheffizienten KWK-
Anlagen in § 53 Energiesteuergesetz und § 9 Stromsteuergesetz. 
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23. Zu Artikel 1 Nummer 51 (§ 88d EEG 2017) 

In Artikel 1 Nummer 51 sind in § 88d im ersten Halbsatz die Wörter „ohne Zustimmung des Bundesrates“ 
durch die Wörter „mit Zustimmung des Bundesrates“ zu ersetzen. 

Begründung:  

Der Erfolg der Innovationsausschreibungen wird maßgeblich von der Ausgestaltung der Rahmenbedingun-
gen für die Teilnahme und den Kriterien der Zuschlagsverfahren abhängen. Um einen Mehrwert der Inno-
vationsausschreibungen für die Akteure und die Energiewende zu generieren und die Innovationsausschrei-
bungen in allen Ländern zu einem Erfolg werden zu lassen, sollten die Länder maßgeblich bei der Ausge-
staltung der Ausschreibungsvoraussetzungen bzw. der Ausgestaltung der Verordnung mit einbezogen wer-
den. 

24. Zu Artikel 1 Nummer 54 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe bbb (§ 100 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 EEG 2017) 

Artikel 1 Nummer 54 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe bbb ist wie folgt zu fassen: 

‚bbb) Nummer 10 wird wie folgt geändert: 

aaaa) In dem Satzteil vor Buchstabe a werden die Wörter „§ 66 Absatz 1 Nummer 1 bis 13“ 
durch die Wörter „§ 66 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 6 bis 13“ ersetzt. 

bbbb) Dem Buchstaben c werden folgende Satzteile angefügt: 

„wobei § 27 Absatz 5 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung mit der Maßgabe 
anzuwenden ist, dass der Anspruch auch dann besteht, wenn die immissionsschutzge-
setzliche Genehmigungsbedürftigkeit erst nach der ersten Inbetriebnahme der Anlage 
und nicht allein aufgrund einer Änderung der Rechtslage entsteht; in diesem Fall kann 
der Anspruch ab dem Bestehen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbedürf-
tigkeit geltend gemacht werden,“ ‘ 

Begründung: 

Um die Aufwendungen für Biogasanlagen abzudecken, die bestimmte anspruchsvollere Grenzwerte beim 
Formaldehyd einhalten und dies nachweisen, sah das EEG 2009 eine Anhebung der EEG-Vergütung um 1 
Cent/kWhel vor. Dies betrifft Anlagen, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu genehmigen sind, 
sowie Bestandsanlagen bis 500 kW (§ 27 Absatz 5 EEG 2009 und § 66 Absatz 1 Nummer 4a EEG 2009). 

Inzwischen fordern verschiedene Netzbetreiber den sog. EEG-Formaldehydbonus von Biogasanlagenbe-
treibern zurück. Grundlage hierfür ist offensichtlich ein Leitsatz eines Urteils des Bundesgerichtshofes 
(BGH), wonach ein Anspruch auf den in § 27 Absatz 5 EEG 2009 geregelten Formaldehydbonus für den 
in einer Biomasseanlage aus Biogas erzeugten Strom nur entstehe, wenn die Anlage bereits bei ihrer Inbe-
triebnahme immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig sei. Eine erst nachträglich eintretende Ge-
nehmigungsbedürftigkeit bringe den Bonusanspruch nicht zur Entstehung (Urteil vom 6. Mai 2015, 
Az. VIII ZR 255/14). In der Praxis war aber auch solchen Anlagen der Bonus gewährt worden. Dem Urteil 
lag ein Fall zu Grunde, in dem eine Biomasseanlage unverändert fortbetrieben wurde und nur aufgrund 
einer Änderung der Rechtslage (4. BImSchV) immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig gewor-
den ist. Inzwischen hat aber das Oberlandesgericht Stuttgart entschieden, dass dieser Konstellation einer 
nachträglichen Rechtsänderung auch der Fall einer nachträglichen Anlagenmodifikation gleichstehen soll 
(Urteil vom 17. Mai 2018, Az. 2 U 129/17, B.I.3.a.aa). 

Jedenfalls hieraus ergeben sich Unbilligkeiten. Der Formaldehydbonus wurde mit der EEG-Novelle 2009 
eingeführt, um einen Ausgleich für die Investitionskosten in technische Einrichtungen zur Einhaltung der 
Formaldehyd-Grenzwerte zu schaffen, da diese Kosten in der damaligen Vergütung noch nicht abgebildet 
waren (vgl. BT-Drucksache 16/9477, S. 26). Solche Investitionen können von den Anlagenbetreibern aber 
auch nach der Inbetriebnahme, gerade in Anbetracht des Formaldehydbonus, beschlossen worden sein. Der 
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BGH hat sich in seinen Ausführungen nicht umsonst auf Fälle beschränkt, in denen sich nach der erstma-
ligen Inbetriebnahme des Generators an der Anlage selbst oder dem Verhalten der Anlagenbetreiber nichts 
ändert (vgl. vorstehendes Urteil, Rn. 33). Im Hinblick auf den Investitionsschutz und aus Gleichbehand-
lungsgründen sollten diese Anlagenbetreiber unabhängig vom Zeitpunkt der Genehmigungsbedürftigkeit 
unter den gleichen Voraussetzungen wie andere Bestandsanlagen vom Formaldehydbonus profitieren kön-
nen. 

25. Zu Artikel 1 Nummer 57 (Anlage 3 Nummer I 5 EEG 2017) 

In Artikel 1 Nummer 57 ist in Anlage 3 Nummer I 5 die Angabe „16.“ durch die Angabe „24.“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Der ab dem Erreichen der 1 000 Megawatt-Grenze vorgesehene Zeitraum von 16 Monaten zur Beantra-
gung der Flexibilitätsprämie soll zur Erhöhung der Planungs- und Rechtssicherheit für die Betreiber von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas auf 24 Monate verlängert werden. Es ist kein Grund ersicht-
lich, weshalb der Projektierungszeitraum für die Flexibilisierung von Biomasseanlagen bzw. die bis zur 
Wirksamkeit des Flexibilisierungs-Deckels eingeräumte Projektierungsfrist weitaus kürzer bemessen sein 
sollte als die ansonsten im EEG üblicherweise eingeräumten Fristen, Projektierungs- bzw. Realisierungs-
Zeiträume von 24 Monaten (vgl. § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2; § 36g Absatz 3 Satz 1; § 37d Absatz 2 
Nummer 2; § 39d Absatz 1 Satz 1; § 39g Absatz 1; § 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG 2017). 

26. Zu Artikel 1 Nummer 57 (Anlage 3 Nummer I 5 EEG 2017) 

In Artikel 1 Nummer 57 ist in Anlage 3 Nummer I 5 die Angabe „1 000“ durch die Angabe „1 100“ zu 
ersetzen.  

Begründung: 

Die Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie von Biogas-Bestandsanlagen ist in der aktuellen Fassung des 
EEG bundesweit auf insgesamt 1 350 MW zusätzlich installierter Leistung begrenzt, danach entfällt dieser 
Anspruch. Die Flexibilitätsprämie wird erst dann gezahlt, wenn die entsprechenden Investitionen getätigt 
sind. Da bereits über die Hälfte des „Flexdeckels“ erreicht ist, gibt es zunehmend weniger Investitionssi-
cherheit für zusätzlich installierte BHKW. Damit gerät die dringend benötigte bedarfsgerechte Strombe-
reitstellung ins Stocken. Im vorliegenden Gesetzentwurf wird der „Flexdeckel“ zwar abgesenkt, die Inves-
titionssicherheit jedoch durch eine Realisierungsfrist von mindestens 15 Monaten nach Erreichen des 
„Flexdeckels“ erhöht. Diese Realisierungsfrist erlaubt auch notwendige zusätzliche Investitionen im Zu-
sammenhang mit der Flexibilisierung wie beispielsweise Gas- und Wärmespeicher und wird befürwortet. 

Nicht befürwortet wird die vorgesehene Absenkung des „Flexdeckels“ um 350 MW. Im Entwurf des 
EEG/KWKG-Änderungsgesetzes vom Juni 2018 war eine Absenkung um 250 MW auf 1 100 MW enthal-
ten, die beibehalten werden sollte. Die Differenz von 100 MW bedeutet die Bereitstellung von 500 kW 
flexibler installierter Leistung bei 200 Biogas-Bestandsanlagen. Angesichts der gewünschten stetig stei-
genden Strommengen aus Windkraft- und Solaranlagen werden Beiträge zur bedarfsgerechten Strombe-
reitstellung immer wichtiger und sollten vollständig ausgeschöpft werden. 

27. Zu Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe d1 – neu – ( § 2 Nummer 9a KWKG) 

In Artikel 2 Nummer 2 ist nach Buchstabe d folgender Buchstabe d1 einzufügen: 

d1) In Nummer 9a werden nach den Wörtern „aus erneuerbaren Energien“ die Wörter „oder aus der 
Abwärme von Kläranlagen“ eingefügt. 

Begründung 

Großwärmepumpen sind eine Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der kommunalen Fernwärme. 
Bislang begrenzt das KWKG bei innovativen KWK-Ausschreibungen den Einsatz von Großwärmepumpen 
auf die Umweltwärme (z. B. Flüsse, Seen, Meer). Aufgrund der in der Heizperiode niedrigen Temperaturen 
dieser natürlichen Gewässer sind diese allerdings nur bedingt für die Fernwärmeproduktion geeignet. 

juris Lex QS
01062024 ()



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 29 – Drucksache 19/6008

Im Ablauf großer kommunaler Klärwerke könnten hingegen mit Wärmepumpen im Verbund mit KWK-
Anlagen erhebliche Wärmepotenziale zu niedrigen Kosten meist ganzjährig gehoben werden. Die Kosten 
sind deutlich niedriger als bei Nutzung von Wärme aus natürlichen Gewässern. Da Klärwerke in nahezu 
allen größeren Kommunen vorhanden sind, gibt es große Potenziale zur Erzeugung CO2-armer Fernwärme 
in Deutschland. 

Mit dem bisherigen Ausschluss von Abwärmenutzung im Rahmen der innovativen KWK sollen fehlgelei-
tete Anreize zum Verzicht auf Effizienzmaßnahmen an Industrieanlagen vermieden werden. Solche An-
reize sind bei Kläranlagen jedoch nicht gegeben. Im Klärprozess wird dem Abwasser in der Regel keine 
Wärmeenergie zugeführt. Die im kommunalen Abwasser enthaltene Wärme ist teilweise natürliche Um-
weltwärme aus dem Niederschlags- und dem Frischwasser, ein anderer Teil der im Abwasser enthaltenen 
Abwärme hat seinen Ursprung in Prozessen bei Verbrauchern wie dem Duschen oder ähnlichem. 

Aus klimapolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen ist es daher geboten, die Nutzung von Klärwerks-
Abwärme durch Großwärmepumpen bei den innovativen KWK-Ausschreibungen zu berücksichtigen. 

28. Zu Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe a (§ 6 Absatz 1 KWKG)  

Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 

‚a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter … (weiter wie Regierungsvorlage). 

bb) In Nummer 1 wird die Angabe „2022“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.‘ 

Begründung: 

Der Ausbau emissionsarmer und hocheffizienter KWK und der Ausbau der Fernwärme- und Kälteinfra-
strukturen müssen auch nach dem Jahr 2022 einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Bis zur 
Projektrealisierung ist im Regelfall von Vorlaufzeiten von mindestens 4 Jahren bei kleinen Projekten und 
bis zu 10 Jahren bei größeren Projekten auszugehen. Projektentwickler sehen sich daher bereits heute vor 
der Ungewissheit, wie die Fördersituation nach dem Jahr 2022 aussehen und ob das konkrete Projekt wei-
terhin ganz oder teilweise im Rahmen des aktuell geltenden KWKG förderfähig sein wird. So ist auch mit 
Blick auf den Ausbau von KWK-Anlagen im Rahmen der aktuellen Gesetzesinitiative eine Verlängerung 
der Inbetriebnahmefrist für nach dem KWKG geförderte Projekte gemäß § 6 zumindest um drei Jahre bis 
31.12.2025 vorzusehen. Nur so kann Planungssicherheit für die derzeitigen Projekte sichergestellt werden.  

Eine weitergehende Regelung bis 2030 sollte dann in der zügig anzustrebenden KWKG-Novelle aufge-
nommen werden. 

29. Zu Artikel 2 Nummer 6 Buchstabe b (§ 7 Absatz 6 KWKG) 

Artikel 2 Nummer 6 Buchstabe b ist zu streichen. 

Begründung: 

Der Bundesrat hatte die Bundesregierung mit der Entschließung in der BR-Drucksache 305/18 (Beschluss), 
Ziffer 5, gebeten, die zulässige Kumulierung nur so weit einzuschränken, wie dies aus beihilferechtlicher 
Sicht erforderlich ist.  

Kumulierungen sind gemäß § 7 Absatz 6 und § 13 Absatz 3 des notifizierten KWKG´s erlaubt, soweit es 
hierdurch nicht zu einer Überförderung der KWK-Anlage kommt. Demnach darf die kumulierte Förderung 
die Differenz zwischen Gesamtgestehungskosten der Stromerzeugung und dem Marktpreis nicht über-
schreiten. Mit der Neufassung des § 7 Absatz 6 beabsichtigt die Bundesregierung klarzustellen, inwieweit 
die Kumulierung der Förderung gemäß KWKG mit Investitionszuschüssen zulässig ist. Die Kommission 
sieht die aufwändige Einzelfallprüfung nur für KWK-Anlagen mit einer KWK-Leistung über 300 MWel 
(§ 10 Absatz 5 KWKG) vor. Unterhalb dieser Grenze wird demzufolge eine Prüfung mit geringem Auf-
wand ermöglicht. Entsprechende Prüfungen finden bereits im Rahmen der KWKG-Förderung von Fern-
wärmenetzen statt, um den beihilferechtlich erforderlichen Nachweis des Vorhabens zu erbringen. Dazu 
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hat sich ein von der Branche mit BMWi und BAFA abgestimmtes Arbeitsblatt bewährt. Darin sind auch 
KWK-Zuschläge für Erzeugungsanlagen berücksichtigt. 

Die Bundesregierung schränkt mit dem vorliegenden Kumulierungsverbot den klimapolitischen Hand-
lungsspielraum der Länder unnötig ein. Die Begründung eines zu hohen Aufwandes bei der BAFA ist umso 
weniger nachvollziehbar, als eine Kumulierung für Kleinanlagen weiterhin erlaubt ist. Dabei steht nicht 
nur die KWK-Förderung, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Förderprogramme der Länder insgesamt 
auf dem Spiel. 

30. Zu Artikel 2 Nummer 6 Buchstabe c – neu – (§ 7 Absatz 7 Satz 1 KWKG) 

Dem Artikel 2 Nummer 6 ist folgender Buchstabe c anzufügen: 

‚c) In Absatz 7 Satz 1 werden nach den Wörtern „Zahlung von Zuschlägen“ die Wörter „für KWK-
Anlagen mit einer elektrischen KWK-Leistung von mehr als 100 Kilowatt“ eingefügt.‘ 

Folgeänderung: 

In Artikel 2 ist nach Nummer 11 folgende Nummer 11a einzufügen: 

‚11a. In § 15 Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „Betreiber von KWK-Anlagen“ die Wörter „mit 
einer elektrischen KWK-Leistung von mehr als 100 Kilowatt“ eingefügt.‘ 

Begründung:  

Durch den Wegfall der Meldepflicht entfällt eine in der Praxis ohnehin nicht erfüllbare Meldepflicht des 
Anlagenbetreibers, die von den zuständigen Netzbetreibern aufwendig administriert werden muss.  

Auch das EEG sieht bezüglich dieser Meldepflicht, die ebenso wie die im KWKG auf europarechtliche 
Vorgaben zurückzuführen ist, eine sogenannte De-Minimis Regelung vor, also eine Ausnahme für kleinere 
Anlagen. Da die Bedeutung dieser Anlagen für die Systemstabilität verhältnismäßig unbedeutend ist, zumal 
sie sich mangels registrierender Lastgangmessung und mangels einer Direktvermarktungspflicht nicht sys-
temstabilisierend und strommarktorientiert verhalten, ist eine solche Ausnahme gerechtfertigt. 

31. Zu Artikel 2 Nummer 9a – neu – (§ 10 Absatz 6 Satz 1 KWKG) 

In Artikel 2 ist nach Nummer 9 folgende Nummer 9a einzufügen: 

‚9a. In § 10 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „50 Kilowatt“ durch die Angabe „100 Kilowatt“ ersetzt.‘ 

Begründung:  

Die bisherige Vereinfachung des Zulassungsverfahrens durch elektronische Anzeige für Anlagen bis 
50 Kilowatt soll auf Anlagen bis einschließlich 100 Kilowatt erweitert werden.  

Anlagenhersteller würden so ihre Anlagen beim BAFA melden und auf die Typenliste für das vereinfachte 
Zulassungsverfahren aufgenommen. Für sämtliche auf der Typenliste registrierten Anlagentypen würde 
dann die elektronische Anzeige für die Zulassung genügen. Dadurch würde der bürokratische Aufwand 
sowohl für Betreiber von KWK-Anlagen bis 100 Kilowatt als auch für das BAFA verringert werden.  

Laut den offiziellen Zulassungszahlen des BAFA wurden 2016 KWK-Anlagen mit einer Gesamtleistung 
von 1 757 Megawatt zugelassen (im Jahr 2015 insgesamt 1 276 Megawatt). Lediglich 60,7 Megawatt der 
Leistung im Jahr 2016 (57,7 Megawatt in 2015), also jeweils unter 5 Prozent, wurde durch KWK-Anlagen 
bis zu 50 Kilowatt gestellt (in der Statistik lediglich aufgeschlüsselt für die Anlagensegmente < 50 kWel 
und zwischen 50 kWel und 250 kWel). Um die Gesamtleistung in diesem Bereich zu steigern, empfiehlt 
es sich, das vereinfachte Verfahren auszuweiten. 
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32. Zu Artikel 2 Nummer 11 (§ 13 Absatz 1 Satz 2 KWKG) 

Artikel 2 Nummer 11 ist wie folgt zu fassen: 

‚11. § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Erfordernis nach Satz 1 Nummer 1, den Strom nahezu ausschließlich an Dritte zu liefern, ist 
nicht für Strom anzuwenden, der in der KWK-Anlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur 
Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht wird (Kraftwerkseigenverbrauch).“ ‘ 

Begründung: 

Der wirtschaftliche Betrieb von hocheffizienten Bestandsanlagen muss gesichert bleiben, damit diese nicht 
durch eine andere weniger effiziente getrennte Versorgung mit Strom und Wärme verdrängt werden und 
der Ausbau mit modernen und klimafreundlichen KWK-Anlagen erfolgt. Dies sind insbesondere die Be-
standsanlagen in der allgemeinen Versorgung, die die Wärmeversorgung großer Stadtgebiete sicherstellen. 
Ein Erfordernis zur Absenkung der KWKG-Förderung für KWK-Bestandsanlagen wird auch aufgrund der 
seit 2017 erheblich gestiegenen Gaspreise nicht gesehen. Priorität der KWK-Novelle muss die Sicherung 
von Bestandsanlagen und der weitere Ausbau von modernen KWK-Anlagen sein. Ohne eine Förderung 
dieser Anlagen drohen ein Rückgang der KWK-Strommenge und gleichermaßen ein Rückgang der KWK-
Wärmemenge in Deutschland. Zudem würde ein erneuter Fuel-Switch hin zu Kohle die CO2-Klimabilanz 
verschlechtern.  

33. Zu Artikel 3 Nummer 17a – neu – (§ 91 Absatz 2 Satz 3 – neu – EnWG) 

In Artikel 3 ist nach Nummer 17 folgende Nummer 17a einzufügen: 

‚17a. Dem § 91 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Wird nach Einleitung eines Verfahrens nach § 30 Absatz 2 und vor einer Entscheidung der Regu-
lierungsbehörde die Zuwiderhandlung abgestellt und das Verfahren beendet, kann eine Gebühr bis 
zur Hälfte der bei einem Verfahrensabschluss durch Entscheidung vorgesehenen Gebühr erhoben 
werden.“ ‘ 

Begründung:  

Wenn der betroffene Betreiber eines Energieversorgungsnetzes vor einer Sachentscheidung nach § 30 Ab-
satz 2 EnWG infolge des eingeleiteten Verfahrens das beanstandete Verhalten aufgibt, mithin die Einstel-
lung des Verfahrens bedingt, soll er zur Deckung der entstehenden Verwaltungskosten herangezogen wer-
den können. 

34. Zu Artikel 19 

Mit dem Gesetzentwurf wird eine Pflicht zur Nachrüstung mit Transpondern für Luftfahrzeuge im nicht 
kontrollierten Luftraum eingeführt. Durch diese Transponderlösung entstehen Kosten für bestimmte Luft-
fahrzeugbetreiber. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
den Erfüllungsaufwand für die Transponder-Nachrüstung in Luftfahrzeugen darzulegen sowie den sich aus 
der Nachrüstungspflicht für bestehende Windenergieanlagen resultierenden Verwaltungsaufwand für die 
Genehmigungsbehörden der Länder anzugeben. 
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